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Die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) im 
Überblick
 
Struktur der ADS 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) wurde am 18. August 2006 nach Vorgaben 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beim BMFSFJ eingerichtet. Aufgrund 

der europarechtlichen Vorgaben arbeitet sie unabhängig. Sie hat ihren Sitz in Berlin. Leite-

rin des 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassenden Teams ist Christine Lüders. 

Gemäß § 26 AGG erfolgt die Ernennung der Leitung für die Dauer einer Legislaturperiode 

durch die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Die ADS gliedert sich in die drei Referate ADS-1 (Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsange-

legenheiten), ADS-2 (Grundsatzangelegenheiten und Forschung) und ADS-3 (Beratung). 

Die Stelle arbeitet auf Grundlage nach dem vom AGG vorgegebenen horizontalen Ansatz. 

Der Begriff horizon taler Ansatz bezieht sich auf die im Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setz genannten Diskriminierungsgründe und bedeutet, dass die verschiedenen Gründe 

gleichermaßen schutzwürdig sind. Damit wird eine Hierarchisierung von Diskriminierungs-

gründen bzw. Betroffenengruppen verhindert. Grundlage des horizontalen Ansatzes sind 

die Menschenrechte. 

Die ADS versteht sich im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben auch als Koordinatorin, 

Mittlerin und Vermittlerin im Bereich des Antidiskriminierungsrechtes und der Gleich-

stellungspolitik. Als unabhängige Bundesstelle steht sie im regen Dialog mit regionalen, 

nationalen und internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Akteurinnen bzw. Akteu-

ren und der Wissenschaft, so dass rechtliche, politische und gesellschaftliche Herausforde-

rungen, Strömungen und Bewegungen beobachtet und zusammengefügt werden können, 

um sie der Öffentlichkeit und den staatlichen Akteurinnen und Akteuren zusammengefügt 

als Empfehlungen zurückzuspiegeln. 

Arbeitsplanung für die 17. Legislaturperiode 

Nachfolgend sind die für die 17. Legislaturperiode geplanten Arbeitsschwerpunkte sowie 

die gesetzlichen Aufgaben der ADS aufgeführt. 

Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte der ADS in der 17. Legislaturperiode:

Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft – Schwerpunkt „Verbesserung der 

Beratung und Unterstützung von Betroffenen“

Die ADS will in der aktuellen Legislaturperiode einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der 

Beratung und Unterstützung der von Diskriminierung betroffenen Menschen setzen. 

Zu diesem Zweck wird sie im Laufe des Jahres eine „Offensive für eine diskriminierungsfreie 

Gesellschaft“ starten. Schwerpunkte dieser Offensive sind die Gründung eines Bundesnetz-
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werkes sowie die Förderung lokaler Beratungs netzwerke gegen Diskriminierung in allen 

Bundesländern. 

Die Offensive wird darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Information und Sensibilisie-

rung der Gesamtgesellschaft sowie zur verstärkten Kooperation mit Ländern, Kommunen 

und NGOs umfassen.

Ziel der Offensive ist es, von Diskriminierung betroffenen Menschen bestmögliche Beratung 

und Unterstützung zu bieten und – mittel- bis langfristig – auf die Verhinderung von 

Benachteiligungen, die wegen der im AGG genannten Gründe erfolgen, hinzuwirken. 

„Bundesnetzwerk gegen Diskriminierung“

Mithilfe der Gründung eines bundesweiten Netzwerkes gegen Diskriminierung soll der Vielzahl 

an Organisationen und Personen, die sich auf zivilgesellschaftlicher Ebene gegen Diskriminie-

rung engagieren, sowie Bund, Ländern und Kommunen eine einzigartige Plattform für Infor-

mation, Vernetzung und Qualifizierung geboten werden. Aktivitäten wie Kompetenzen können 

so gebündelt und Synergien optimal genutzt werden. Das Bundesnetzwerk setzt auf diverse 

Service leistungen für seine Mitglieder (NGOs, lokale Beratungsnetzwerke und Einrichtungen der 

Antidiskriminierungsarbeit, Bund, Länder, Kommunen, Einzelpersonen u. a.) und sieht Angebo-

te wie bspw. themenspezifische Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungsleistungen vor.

Aktion „lokale Beratungsnetzwerke gegen Diskriminierung“

In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Einrichtungen und Personen, die bei Diskriminie-

rung Unterstützung und Beratung leisten. Da eine flächendeckend gut vernetzte Beratungs-

infrastruktur aber fehlt, ist die Vernetzung bestehender Einrichtungen sowie bspw. von 

Rechtsberaterinnen und Rechtsberatern miteinander umso wichtiger, um die Unterstüt-

zung von Betroffenen weiter zu verbessern. 

Um diese Vernetzung zu fördern, will die ADS den Aufbau lokaler Beratungsnetzwerke mit 

finanziellen und mit Sachmitteln unterstützen. Gefördert werden soll insbesondere die 

Vernetzung von Einrichtungen, die zielgruppenspezifische und/oder zielgruppenüber-

greifende Antidiskriminierungsarbeit machen und/oder ihr Angebot konkret um das The-

ma Antidiskriminierung erweitern wollen, aber auch die Vernetzung von Beratungseinrich-

tungen mit Akteurinnen und Akteuren wie bspw. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.

Ziel ist es, durch Informations-, Fach- und Erfahrungsaustausch von Praktikerinnen und 

Praktikern den Zugang zu Beratungsangeboten zu verbessern und die Qualität der Bera-

tungsarbeit an sich weiterzuentwickeln. So soll eine optimale Unterstützung von Menschen, 

die Diskriminierung erfahren haben, gewährleistet werden. 

Das geplante Förderprogramm zur finanziellen Unterstützung der lokalen Beratungsnetz-

werke wird die Vielfalt bestehender Vernetzungsansätze ebenso berücksichtigen wie unter-

schiedliche Entwicklungsgrade, Bedarfe oder Besonderheiten der Antidiskriminierungs-

arbeit in einzelnen Bundesländern und Regionen. 
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„Koalition gegen Diskriminierung: Diversity in Länder und Kommunen“

Eine nachhaltige Unterstützung von Betroffenen und die Bekämpfung von Benachteiligun-

gen erfordert ein starkes Engagement auf der Ebene der Landes- und Kommunalpolitik. Die 

ADS will die Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen intensivieren und wird hier-

zu eine „Koalition gegen Diskriminierung“ ins Leben rufen. Die Koalition wird Ergebnis 

eines Prozesses sein, in dessen Rahmen Länder und Kommunen jeweils Diversity-Kodizes 

erar beiten und sich freiwillig verpflichten, diese umzusetzen. Die Diversity-Kodizes zielen 

darauf ab, die Themen Diskriminierung und Diskriminierungsschutz nachhaltig auf poli-

tischer Ebene zu verankern, lokale Beratungsnetzwerke zu unterstützen und gesellschaft-

liche Veränderungsprozesse zu befördern. 

Informationskampagne „Gemeinsam für gleiche Rechte – Diskriminierung erkennen und  

handeln“

Die Durchsetzung des Rechts auf Gleichbehandlung setzt Wissen über Erscheinungsformen 

von Diskriminierung, das Recht auf Nichtdiskriminierung oder spezialisierte Beratungsein-

richtungen und Personen, die bei Diskriminierung unterstützen, voraus. 

Die ADS wird gemeinsam mit spezialisierten Beratungseinrichtungen, Kommunen und 

Ländern Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführen, um entsprechendes 

Wissen zu verbreiten und einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel bis hin zu einer 

Kultur der Nichtdiskriminierung zu fördern. 

Grundsatz einer engen Kooperation mit zentralen Akteurinnen und Akteuren

Bei der Planung und Durchführung der Offensive werden zentrale Akteurinnen und Akteu-

re der Antidiskriminierungsarbeit wie bspw. Antidiskriminierungsbüros eng eingebunden, 

um sicherzustellen, dass die geplanten Maßnahmen praxisnah umgesetzt werden.  

Initiative „Anonymisierte Lebensläufe“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes möchte mit einer jüngst gestarteten Initiative 

deutsche Unternehmen dafür gewinnen, anonymisierte Lebensläufe als Standard in Bewer-

bungsverfahren anzuerkennen und zu nutzen. Auf freiwilliger Basis und ohne eine gesetz-

liche Verpflichtung sollen so anonymisierte Bewerbungsverfahren Ausgangpunkt einer 

diskriminierungsfreien Personalgewinnung werden. Sie sind ein wichtiges und wirksames 

Instrument zur Herstellung von Chancengerechtigkeit bereits bei der Bewerberauswahl. 

Ausgangslage und Herausforderungen

Die Forschung und die tägliche Beratungsarbeit der ADS belegen, dass in Deutschland 

Menschen trotz hoher Qualifikationen allein aufgrund von Vorurteilen bei der Bewerber-

auswahl ausgegrenzt werden. So hat eine vom Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn im 

Februar dieses Jahres veröffentlichte Studie gezeigt, dass die Chancen auf eine Einladung 

zum Vorstellungsgespräch bei Angabe eines türkischen Nachnamens je nach Unterneh-

mensgröße um bis zu 24 % sanken (die Studie kann im Internet unter http://ftp.iza.org/

dp4741.pdf abgerufen werden). Die Studie erklärt dies mit der sogenannten „statistischen 

Diskriminierung“, wonach Personalverantwortliche wegen mangelnder Erfahrungen mit 

bestimmten Bewerbergruppen von einer verminderten Leistungsfähigkeit oder -bereit-

schaft ausgehen und diese Bewerberinnen und Bewerber ablehnen.

Bislang sind anonymisierte Bewerbungsverfahren in Deutschland kaum untersucht oder 
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erprobt worden. Andere Länder wie die USA oder Frankreich haben bereits Erfahrungen 

gesammelt: In den USA wird bei der Bewerbung gewöhnlich nur das „résumé“ eingereicht, 

das lediglich Name, Anschrift, Ausbildung und bisherige Tätigkeiten der Bewerberin oder 

des Bewerbers enthält. Frankreich führt bis einschließlich April 2010 ein Pilotprojekt in 

sieben französischen Départements durch, bei dem rund 50 große und mittlere Unterneh-

men, darunter beispielsweise L’Oréal, Accor und Axa, über sechs Monate mit Bewerbungs-

unterlagen arbeiten, aus denen Angaben zum Namen, Vornamen, zu den Kontaktdaten, 

dem Geschlecht, Alter, Geburtsort, der Nationalität, familiären Situation und Fotos entfernt 

wurden. Die französische Versicherungsgruppe Axa arbeitet bereits seit 2005 mit einer 

Software, die Online-Bewerbungen automatisch vor der Weiterleitung an die Personalver-

antwortlichen anonymisiert.

Geplante Maßnahmen

Durch eine wissenschaftliche Expertise wird die ADS die unterschiedlichen Möglichkeiten 

der Umsetzung eines solchen anonymisierten Bewerbungsverfahrens untersuchen. Anhand 

einer ländervergleichenden Analyse der praktischen Erfahrungen anderer Länder mit 

anonymisierten Bewerbungsverfahren sollen möglichst konkrete Handlungsempfehlun-

gen für die deutsche Wirtschaft abgeleitet werden.

Die Ergebnisse sollen dann in einem Pilotprojekt mit ausgewählten deutschen Großunter-

nehmen eine erste Anwendung finden. Dabei verzichten die teilnehmenden Unternehmen 

im Versuchszeitraum auf Angaben etwa zum Namen, Geburtsdatum und -ort, Familien-

stand sowie auf Fotos. Erste Unternehmen haben der ADS bereits ihr Interesse an einer 

Teilnahme signalisiert.

Daneben wird auch die Einrichtung eines Forums ins Auge gefasst, das eine Möglichkeit 

zum Austausch der hierzulande mit dem anonymisierten Bewerbungsverfahren gemachten 

Erfahrungen geben und seine kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung för-

dern soll.

Perspektiven

Die Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren verspricht in verschiedener Hinsicht 

positive Auswirkungen für die Verbesserung der Chancengerechtigkeit in Bewerbungsver-

fahren: Für Bewerberinnen und Bewerber hat es den unmittelbar erkennbaren und positiven 

Effekt, dass eine objektive, anhand der Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber 

getroffene Vorauswahl für ein Vorstellungsgespräch sichergestellt wird. Diese bekommen 

die Chance, sich persönlich zu präsentieren, so dass ein möglicherweise bestehendes Vorur-

teil entkräftet und die „statistische Diskriminierung“ abgebaut werden könen. Dies kann 

nicht zuletzt auch die Integrationschancen erhöhen.
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Unternehmen können das Potenzial einer vielfältigen Unternehmensbelegschaft mit ihrer 

Vielfalt an Talenten und Kreativität erkennen und nutzen. Da es sich Deutschland vor dem 

Hintergrund einer alternden Gesellschaft und des drohenden Fachkräftemangels nicht 

leisten kann, weiter auf Talente zu verzichten, dürften viele Unternehmen diesem Schritt 

aufgeschlossen gegenüberstehen.

Die gesetzlichen Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes im Überblick

Die ADS unterstützt auf unabhängige Weise Personen, die aus folgenden Gründen Benach-

teiligungen erfahren haben:

I   wegen der ethnischen Herkunft oder rassistischer Diskriminierung,

I  wegen des Geschlechts, 

I  wegen der Religion oder Weltanschauung, 

I  wegen einer Behinderung, 

I  wegen des Alters oder 

I  wegen der sexuellen Identität. 

Die ADS kann insbesondere über Ansprüche informieren, Möglichkeiten des rechtlichen 

Vorgehens im Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen aufzei-

gen, Beratungen durch andere Stellen vermitteln und eine gütliche Einigung zwischen den 

Beteiligten anstreben. Die ADS kann Dritte um Stellungnahmen ersuchen, sofern die Betrof-

fenen dazu ihr Einverständnis geben. 

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestags oder der Bundesregierung zuständig sind, 

leitet die ADS die Anliegen der Betroffenen mit deren Einverständnis weiter. Beauftragte  

im Sinne des § 27 AGG sind insbesondere die oder der Beauftragte für die Belange behinder-

ter Menschen, die oder der Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, die oder 

der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages und die oder der Beauftragte für Aussied-

lerfragen und nationale Minderheiten.

Die ADS und die Beauftragten arbeiten zusammen. Sowohl bei der Einzelfallbearbeitung als 

auch beim Austausch zu allgemeinen juristischen, politischen oder verwaltungsorganisato-

rischen Fragen werden, unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Interessen von Betrof-

fenen, schriftliche oder fernmündliche Stellungnahmen auf Arbeitsebene im üblichen 

Verfahren ausgetauscht. Dies bietet sich speziell in Fällen der Mehrfachdiskriminierung 

bzw. in Fällen sich überschneidender Zuständigkeiten an. 

Zu den Aufgaben der ADS gehören ebenso Öffentlichkeitsarbeit und andere Maßnahmen 

zur Verhinderung von Benachteiligungen im Sinne des AGG, wie z. B. die Durchführung 

oder Förderung von wissenschaftlichen Untersuchungen zu Benachteiligungen. Alle vier 

Jahre legt die ADS dem Deutschen Bundestag einen Bericht über Benachteiligungen aus den 

im § 1 AGG genannten Gründen vor und gibt Empfehlungen zur Beseitigung und Vermei-
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dung dieser Benachteiligungen ab. Die Berichte werden von der ADS und den in ihren 

Zuständigkeiten betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bun-

destags gemeinsam vorgelegt. Es ist geplant, noch im Jahr 2010 einen Bericht dem Deut-

schen Bundestag vorzulegen.

Die ADS soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf 

europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen 

tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen.

Der ADS ist ein Beirat zugeordnet, um den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen und Orga-

nisationen zu fördern.

Beratung

Durchführung der Beratung 

Aufgabe der ADS ist es, zentrale Anlaufstelle für alle Personen zu sein, die der Ansicht sind, 

wegen der in § 1 AGG genannten Diskriminierungsgründe benachteiligt oder diskriminiert 

worden zu sein. Diese Personen unterstützt die ADS bei der Durchsetzung ihrer Rechte, und 

zwar durch:

I  zeit- und bürgerinnen- und bürgernahe rechtliche Beratung, 

I  Vermittlung von Beratung durch andere Stellen,

I   das Herbeiführen (soweit möglich und gewünscht) einer gütlichen Einigung zwischen den 

Beteiligten sowie

I Ersuchen um Stellungnahme.

Die Kontaktaufnahme ist formlos möglich und erfolgt überwiegend über das Online-Kon-

taktformular auf der Homepage der ADS (www.antidiskriminierungsstelle.de) oder tele-

fonisch. Diese Angebote werden intensiv genutzt. So gab es seit Bestehen der ADS (August 

2006 bis März 2010) über 9.300 Beratungskontakte (siehe hierzu auch die als Anlage 3 bei-

gefügte Statistik). 

Die Betroffenen werden bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt, indem die ADS über 

Ansprüche und Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens informiert. Die Erwartung einzel-

ner Ratsuchender, dass die ADS als Rechtsvertretung für sie auftreten oder den Gesetzgeber 

unmittelbar anweisen kann, Gesetze zu ändern, kann aufgrund der hierfür fehlenden 

gesetzlichen Grundlage nicht erfüllt werden.

Die ADS bietet vielmehr eine umfassende Erstberatung, indem allgemein über etwaige 

Ansprüche und Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung nach dem AGG informiert wird.  

Im Rahmen der Erstberatung gibt die ADS beispielsweise Hinweise darauf, ob ein Diskrimi-

nierungsmerkmal im Sinne des AGG betroffen ist, was in einem Prozess an Indizien für eine 

Benachteiligung vorzutragen und zu beweisen wäre, und welche Fristen zur Geltendmachung 

von Ansprüchen einzuhalten sind.
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Im Übrigen werden Ratsuchende über aktuelle Urteile zum AGG informiert. Hierzu hat die 

ADS eine umfängliche Rechtsprechungsübersicht über die wichtigsten Entwicklungen des 

Diskriminierungsschutzes in Form eines Jahresrückblickes für das Jahr 2009 auf der Inter-

netseite veröffentlicht (siehe Anlage 5). Eine Zusammenfassung ausgewählter Entscheidun-

gen des EuGH ab dem Jahr 2000 ist ebenfalls im Internet abrufbar (siehe Anlage 4). Darüber 

hinaus stellt die ADS auf Anfrage Urteile zur Verfügung. 

Art der Anfragen

Der überwiegende Teil der eingehenden Anfragen betrifft den Bereich Beschäftigung und 

Beruf und damit arbeitsrechtliche Fragestellungen. Interessant ist in diesem Zusammen-

hang auch, dass die von der ADS beobachtete und dokumentierte Rechtsprechung ebenfalls 

einen deutlichen Schwerpunkt im Bereich Arbeitsrecht hat. Die Beratungspraxis zeigt sehr 

deutlich, dass es gerade bei den arbeitsrechtlichen Anfragen und Eingaben in der Regel 

nicht das Interesse der Betroffenen ist, den Klageweg zu beschreiten. Entsprechend versucht 

die ADS, Wege zu einer gütlichen Einigung aufzuzeigen, wie beispielsweise innerbetrieb-

liche Schlichtungsmöglichkeiten oder vermittelnde Gespräche. Sofern die betroffene Per-

son dazu ihr Einverständnis erklärt, werden im Rahmen dieser gütlichen Streitbeilegung 

auch Stellungnahmen der Gegenseite angefordert. 

Bei privaten Unternehmen ist die Beteiligung an einer solchen gütlichen Streitbeilegung 

freiwillig. Sie sind nicht zu einer Stellungnahme verpflichtet. Die Praxis zeigt jedoch, dass 

die weit überwiegende Anzahl der Unternehmen dem Wunsch nach einer Stellungnahme 

nachkommt. Es können neue Wege der Konfliktlösung beschritten werden, indem mehr auf 

Ausgleich und Verständigung gesetzt wird.  

Ein nicht unerheblicher Teil der Beratung der ADS wird außerdem gegenüber Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgebern sowie Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervereinigungen und -vertretun-

gen oder Interessenvertretungen, wie z. B. Gleichstellungs- oder Behindertenbeauftragten, 

geleistet. Diese Beratungen sind im Hinblick auf ihre starke Breiten- und Präventivwirkung 

besonders effektiv und wichtig. Die Beratung bezieht sich dabei in der Regel nicht auf Einzel-

fälle, sondern thematisiert einerseits die Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

nach dem AGG und andererseits die geeigneten Maßnahmen in der betrieblichen Praxis im 

Sinne eines nachhaltigen diskriminierungsfreien Managements.

Ferner sind zielgruppenspezifische Beratungsmerkblätter, die Entwicklung von Standards 

für eine gütliche Streitbeilegung, sowie die Erarbeitung eines umfassenden Multiplika-

torenschulungskonzeptes zum Diskriminierungsschutz vorgesehen. Über die Beratungs-

fälle der ADS informieren wir in einem regelmäßig erscheinenden externen Newsletter 

sowie mit einem Buch, das repräsentative Beratungsfälle beinhaltet (geplanter Erschei-

nungstermin: Sommer 2010).

Eine stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartnern, insbesondere Landes-ADS, örtliche Beratungsstellen, Betriebsräte, 

Gewerkschaften und Antidiskriminierungsverbände, wird angestrebt (s. Vernetzung und 

Kooperation).
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Beispiele aus der Beratungspraxis

Um die konkrete Beratungsarbeit der vergangenen Jahre zu veranschaulichen, werden im 

Folgenden drei ausgewählte Beispiele erfolgreicher Beratungen geschildert:

I   Eine schwangere Frau hatte sich an die ADS gewandt, da ihr befristetes Arbeitsverhältnis 

nicht verlängert werden sollte. Die Ursache dafür sah sie in ihrer Schwangerschaft, da alle 

anderen zeitgleich mit ihr eingestellten Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit auf Verlän-

gerung des Arbeitsverhältnisses erhalten hatten. In der von der ADS gemäß § 28 Abs. 1 AGG 

angeforderten Stellungnahme hat der Arbeitgeber mitgeteilt, dass diese Angelegenheit 

mit der Betroffenen einvernehmlich geklärt wurde, und sie nun auch die Option für eine 

Weiterbeschäftigung erhält.

I   An die ADS hatte sich ein aus Asien stammender Trainee eines Unternehmens gewandt 

und von Benachteiligungen im Zusammenhang mit seiner ethnischen Herkunft berichtet. 

Er sollte nicht weiterbeschäftigt werden, weil das Unternehmen eher „deutsche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter“ wünsche. Nach einer ersten Beratung des Betroffenen durch die 

ADS wandte dieser sich an die Beschwerdestelle des Unternehmens. Im Anschluss daran 

wurde ihm gekündigt. Die ADS hat daraufhin das Unternehmen um eine Stellungnahme 

gebeten. Darin wurde der Arbeitgeber auch ausdrücklich auf das Maßregelungsverbot des 

§ 16 AGG hingewiesen. Danach dürfen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Beschäftigte 

nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten aus dem AGG benachteiligen. Der Betrof-

fene und das Unternehmen konnten sich gütlich im Rahmen eines Vergleiches einigen, 

über dessen Inhalt Stillschweigen vereinbart wurde. Dieser Vergleich und die Unterstüt-

zung durch die ADS wurden von dem Betroffenen sehr positiv bewertet.

I   Die ADS wurde auf die Verfahrensweise einer Fluggesellschaft aufmerksam gemacht, die 

bei der Online-Buchung die Preise für Flugtickets abhängig von dem zwingend anzuge-

benden Alter berechnet hatte. Personen über 60 mussten für ein Ticket mehr zahlen als 

Jüngere. Da hier eine mögliche Benachteiligung wegen des Alters nach § 19 Abs. 1 AGG 

naheliegt, wurde die Fluggesellschaft gem. § 28 Abs. 1 AGG um eine Stellungnahme gebe-

ten. In ihrer Antwort berichtete die Fluggesellschaft von technischen Problemen bei der 

Darstellung der Webseite, die sofort behoben wurden. Die Ticketpreise bei einer Online-

Buchung werden nun altersunabhängig berechnet. Die Fluggesellschaft bedankte sich  

für diesen Hinweis und bot an, der betroffenen Person eine Entschädigung zukommen zu 

lassen.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit kann die ADS mit Einverständnis der Betroffenen auch 

an andere Stellen vermitteln. Diese Vermittlung erfolgt z. B. an die Beauftragten der Bundes-

regierung oder des Deutschen Bundestages sowie an NGOs, die beratend tätig sind (bei-

spielsweise der Antidiskriminierungsverband Deutschland bei Benachteiligungen auf-

grund der ethnischen Herkunft).

Darüber hinaus sind gemäß § 28 Abs. 2 AGG alle Bundesbehörden und sonstigen öffentli-

chen Stellen im Bereich des Bundes verpflichtet, die ADS bei der Erfüllung ihrer Aufgaben  

zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Von dieser Bestim-
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mung hat die ADS Gebrauch gemacht und beispielsweise in folgenden Fällen die zuständi-

gen Bundesressorts um eine Stellungnahme gebeten bzw. an das entsprechende Haus in der 

Fallbearbeitung verwiesen:

I   Bundesministerium des Innern: Stellungnahme in einem Fall, in dem ein Petent sich 

benachteiligt fühlte, weil die Bundespolizei bei der Einreise an einem deutschen Flug-

hafen nur Personen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert und untersucht hat.

I   Bundesministerium für Gesundheit: Verweis in einem Fall, in dem ein Petent sich benach-

teiligt fühlte, weil ein medizinisches Präparat für ein Frauenleiden, nicht aber zur Behand-

lung von Männern zugelassen ist.

I   Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Stellungnahme in einem Fall, in dem eine 

Petentin sich benachteiligt fühlte wegen einer Regelung, die Kindererziehungszeiten bei 

Rentenanwartschaften in berufsständischen Versorgungssystemen nicht oder unter-

schiedlich berücksichtigt.

I   Bundesministerium des Innern: Stellungnahmen in Fällen, in denen sich Petenten benach-

teiligt fühlten wegen beamtenrechtlicher Altersgrenzen und der beamtenrechtlichen 

Ungleichbehandlung der Lebenspartnerschaft im Vergleich zur Ehe beim Familien- und 

Ortszuschlag.

I   Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Stellungnahme in einem Fall, in dem eine 

Petentin sich benachteiligt fühlte wegen einer gesetzlichen Altersgrenze, wonach keine 

finanzielle Förderung des dritten Ausbildungsjahres durch die Arbeitsagentur möglich 

war.

I   Bundesministerium für Gesundheit: Stellungnahme in einem Fall, in dem ein Petent sich 

benachteiligt fühlte wegen der gesetzlichen Altersgrenze für die Zulassung als Vertrags-

arzt.

Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit der ADS ist es einen Bewusstseinswandel hin zu einer diskrimi-

nierungsfreien Kultur in Deutschland zu stützen. Dazu informiert die ADS Bürgerinnen und 

Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren über das AGG, will Unsicherheiten im 

Umgang mit dem Gesetz abbauen, Möglichkeiten für ein Vorgehen gegen Benachteiligun-

gen aufzeigen, das Bewusstsein für Gleichberechtigung als Menschenrecht fördern und die 

Vorteile einer diskriminierungsfreien Gesellschaft herausstellen.

Die ADS will von Diskriminierung Betroffene ermutigen, Ungleichbehandlungen zu mel-

den. In Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren aus der Antidiskriminierungs-

arbeit will die ADS einen breiten gesellschaftlichen Konsens schaffen, der Diskriminierung 

ächtet und Vielfalt als Gewinn für alle betrachtet.
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Internet

Die ADS wendet sich mit einem Internetportal (www.antidiskriminierungsstelle.de) an die 

Öffentlichkeit, um die ADS als Beratungsstelle für von Diskriminierung betroffene Men-

schen bekannt zu machen. Darüber hinaus sollen Nutzerinnen und Nutzer des Portals Rech-

te und Pflichten nach dem AGG kennenlernen. Mit einem elektronischen Kontaktformular 

können sich Betroffene direkt mit der ADS in Verbindung setzen. Für Personen, die allge-

meine Fragen zum AGG haben, ist auf der Webseite ebenfalls ein entsprechendes Kontakt-

formular vorhanden. Für Menschen, die sich diskriminiert fühlen, sowie für alle am Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetz und an der Arbeit der ADS Interessierten sind häufig 

gestellte Fragen und Antworten (FAQs) auf der Webseite eingestellt. Unternehmerinnen 

und Unternehmer finden auf dem Portal einen Leitfaden, der als Orientierungshilfe bei der 

Umsetzung des AGG in die Praxis gedacht ist. 

Die Webseite der ADS ist weitgehend barrierefrei gestaltet. Als besonderen Service für Seh-

behinderte werden vorleseoptimierte PDF-Dokumente des AGG und der Broschüre „AGG-

Wegweiser“ angeboten. Im Verlauf des Jahres 2010 wird die ADS Gebärdenvideos sowie 

Inhalte in leichter Sprache einstellen. 

Die Webseite der ADS steht auch in englischer Sprache zur Verfügung (www.federal-anti-

discrimination-agency.com). Weiterhin werden grundlegende Informationen zur ADS und 

zum AGG in Französisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch und Arabisch angeboten.

Interessierte Nutzerinnen und Nutzer finden unter www.antidiskriminierungsstelle.de eine 

Rechtsprechungsübersicht zum Antidiskriminierungsrecht. Diese Übersicht, die als barrie-

refreies PDF-Dokument zum Download angeboten wird, ist nach den Diskriminierungs-

gründen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gegliedert und ermöglicht die 

gezielte Suche nach der entsprechenden Rechtsprechung. Voraussichtlich im dritten Quar-

tal 2010 wird die ADS der Öffentlichkeit eine Informationsdatenbank zur Verfügung stellen. 

Dort wird Nutzerinnen und Nutzern eine komfortable Suchfunktion angeboten, mit der 

schnell und niedrigschwellig nach Rechtsprechung, Forschung und Presse zum Thema 

Diskriminierung gesucht werden kann. 

In der Rubrik Service/Publikationen & Downloads werden sämtliche Publikationen der ADS 

zum Download und/oder in gedruckter Form zum Bestellen angeboten.

Datenbanken

Im Auftrag der ADS wurden eine Informations- und eine Adressdatenbank programmiert. 

Diese werden im zweiten Quartal 2010 mit den bereits vorliegenden Urteilen, Studien, 

Pressemitteilungen und Adressen befüllt. Voraussichtlich im dritten Quartal sollen diese der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Allen Personen und Institutionen, die sich mit 

dem Thema (Anti-)Diskriminierung beschäftigen oder sich dafür interessieren, soll mithilfe 

dieser Datenbanken die Suche nach Urteilen, Pressemitteilungen, Forschungsberichten und 

Literatur zum Thema erleichtert werden. Darüber hinaus werden Institutionen, Verbände 
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und Einzelpersonen die Möglichkeit haben, sich mit anderen in diesem Bereich tätigen 

Organisationen und Personen zu vernetzen. Von Diskriminierung betroffene Personen in 

ganz Deutschland werden so einen Überblick über Beratungsangebote in ihrer Nähe erhal-

ten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden sich über Forschung und Literatur 

zum Thema Diskriminierung informieren können. Pressevertreterinnen und -vertreter 

werden in einer separaten Rubrik Informationen erhalten. Aktuelle Rechtsprechung wird 

ebenso abrufbar sein, wie Informationen zu Urteilen und Gesetzen.

Aus den Daten der Adressdatenbank wird eine Landkarte mit allen Beratungsstellen, aufge-

schlüsselt nach Diskriminierungsmerkmalen, erstellt. Nutzerinnen und Nutzer, die eine 

Beratungsstelle vor Ort suchen, wählen auf dieser Landkarte die Region aus, in der sie ein 

Angebot suchen und erhalten die Kontaktdaten der passenden Beratungsstelle in ihrer 

Nähe. 

Veröffentlichungen

Die Nachfrage nach der Broschüre „AGG-Wegweiser – Erläuterungen und Beispiele zum 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“, die in deutscher und englischer Sprache erschie-

nen ist, ist sehr groß. Derzeit wird der Wegweiser in die Sprachen übersetzt, die auch auf der 

ADS-Webseite zu finden sind. Dabei handelt es sich um Französisch, Spanisch, Türkisch, 

Arabisch, Russisch und Polnisch. Türkisch und Französisch werden dabei wie Deutsch und 

Englisch in gedruckter Form angeboten, die weiteren Sprachen vorerst nur als PDF-Datei 

zum Download angeboten. Für 2010 sind Broschüren für Jugendliche, Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer sowie Arbeitgerberinnen und Arbeitgeber und eine Handreichung für 

Beschwerdestellen geplant.

Der AGG-Gesetzestext erfreut sich u. a. wegen des handlichen Taschenformats ebenfalls 

großer Beliebtheit. Auch diese Broschüre ist in deutscher und englischer Sprache erhältlich.

Die ADS gibt seit 2009 eine Schriftenreihe in deutscher und englischer Sprache heraus, die 

im Nomos-Verlag erscheint. Sie bündelt Dokumentationen und Studien zu ethischem und 

nachhaltigem Wirtschaften sowie zur Diskriminierungssituation in Deutschland.

I   Band 1 dokumentiert den 1. Berliner Kongress der Antidiskriminierungsstelle zum Thema 

„Wertegesellschaft als ökonomischer Faktor“. 

I   Band 2 beinhaltet die Dokumentation des 2. Berliner Kongresses „Wertegesellschaft als 

ökonomischer Faktor. Zur Kapitalmarktrelevanz nachhaltiger und wertebasierter Unter-

nehmensführung“. 

I   Band 3 befasst sich mit Analyse und Bewertung der Studie „Gesetzesfolgekosten des Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetzes“ und ist Teil I der Studie „Nutzen und Kosten des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)“.

I   Band 4 der Schriftenreihe enthält die Sinus-Milieu-Studie „Diskriminierung im Alltag“.

Im 2. Quartal 2010 wird die ADS ein Buch veröffentlichen, das anonymisierte Fälle aus der 

Beratungspraxis der ADS darstellt und so einen Überblick über Diskriminierungserfahrun-

gen in Deutschland und den Umgang damit gibt. Ziel ist es, die Probleme Betroffener trans-

parenter zu machen und in einen Austausch mit Akteurinnen und Akteuren der Antidis-

kriminierungsarbeit über Lösungsansätze und Formen der Beratung zu treten.
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Alle Publikationen der ADS können kostenfrei im Internet unter www.antidiskriminierungs-

stelle.de heruntergeladen oder bestellt werden.

Kampagne „Vielfalt statt Einfalt – Gemeinsam für Gleichbehandlung“

Die Antidiskriminierungsstelle hat vom November 2009 bis in den Januar 2010 im Rahmen 

des gesetzlichen Auftrages zur Öffentlichkeitsarbeit eine deutschlandweite Kampagne 

durchgeführt, um die Öffentlichkeit für das Thema Diskriminierung und Diskriminierungs-

schutz zu sensibilisieren. 

Die Kampagne unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt – Gemeinsam für Gleichbehandlung“ 

basiert auf Fotos, deren Botschaft sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Obgleich die 

Diskriminierungsgründe nach dem AGG darauf abgebildet sind, soll sich die Betrachterin/

der Betrachter nicht betroffen fühlen, sondern sich selber wiederfinden. 

Abgebildet sind reale Personen mit ihren Erfahrungen, die beispielhaft für die Vielfalt unse-

rer Gesellschaft stehen.

Im Rahmen der Kampagne waren über 4.000 sogenannte City-Light-Poster an Fern- und 

S-Bahnhöfen von 128 Städten sowie an Flughäfen in ganz Deutschland zu sehen. Über eine 

Million Gratispostkarten wurden in Kinos sowie Restaurants und Lokalen verteilt. Im Inter-

net wurden Webbanner auf einer Reihe von häufig besuchten Seiten geschaltet.

Auch an 1.500 Schulen wurde die Kampagne mit Plakaten und Postkarten präsentiert. Die 

Plakate und Postkarten können auf der Webseite der ADS bestellt werden und werden nach 

wie vor stark nachgefragt.  

Eine Evaluierung der Kampagne mittels einer repräsentativen Befragung hat ergeben, dass 

sich 18,2 % der Bürgerinnen und Bürger zwischen 14 und 69 Jahren (ohne Vorlage der Motive) 

an die Kampagne erinnern können. Dies ist angesichts der eingesetzten Mittel ein erstaun-

lich hoher Wert.

Besuchergruppen und Vorträge

Regelmäßig empfängt die ADS Besuchergruppen, die sich über das Thema Antidiskriminie-

rung und die ADS informieren wollen. Das Spektrum reicht dabei von Universitätssemina-

ren über Jugendgruppen, Betroffenenverbände, berufliche bzw. gewerkschaftliche Interes-

senvertretungen bis hin zu Besuchergruppen von Bundestagsabgeordneten. Auch auf 

externen Tagungen z. B. von Gleichstellungsbeauftragten aus dem öffentlichen Dienst hält 

die ADS Einführungsvorträge zum AGG.
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Newsletter

Seit April 2010 veröffentlicht die Antidiskriminierungsstelle des Bundes den Newsletter 

„ads-aktuell“. Der Newsletter ist in erster Linie ein Informationsangebot für Verbände und 

Institutionen sowie Beratungsstellen in der Antidiskriminierungsarbeit, aber auch die 

interessierte Öffentlichkeit. Er informiert beispielsweise regelmäßig über einschlägige 

Urteile zum Antidiskriminierungsrecht sowie aktuelle Projekte und Vorhaben der Antidis-

kriminierungsstelle des Bundes. Auch soll auf größere Veranstaltungen in diesem Bereich 

hingewiesen werden. Ferner werden – in anonymisierter Form – Sachverhalte aus der Bera-

tungstätigkeit der ADS dargestellt. Dieser Newsletter kann über die Homepage der ADS 

abonniert werden.

Grundsatzangelegenheiten, Vernetzung und Kooperation, Forschung

Grundsatzangelegenheiten

Bundes- und Landesministerien sowie internationale Stellen und die EU wenden sich mit 

der Bitte um Stellungnahme oder Beiträge an die Antidiskriminierungsstelle. Auf diesem 

Wege gibt die ADS Empfehlungen und Anregungen und trägt dazu bei, dass Maßnahmen 

zur Verhinderung und Beseitigung von Diskriminierungen sowie Informationen über das 

AGG kommuniziert werden. 

Im November 2009 führte die ADS ein Fachgespräch mit dem Titel „Standardisierte Daten-

erhebung zum Nachweis von Diskriminierung!? – Bestandsaufnahme und Ausblick –“ 

durch. In Deutschland werden bisher Daten zum Umfang und der Art von Diskriminierun-

gen nicht einheitlich gesammelt oder erfasst. Zu Forschungszwecken und als Nachweis von 

Diskriminierungen werden daher einheitliche Datenerhebungen gefordert. Gleichzeitig 

bestehen erhebliche Bedenken im Hinblick auf Datenschutzinteressen und Kategorienbil-

dungen. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von städtischen und freien Antidis-

kriminierungsbüros, Betroffenenorganisationen, staatlichen Institutionen sowie Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden Fragen der standardisierten Datenerhebung 

intensiv diskutiert. Die Ergebnisse dieses Fachgespräches fließen in eine Machbarkeitsstudie 

ein, die neben einer Datensammlung und -analyse mögliche praktische Lösungsansätze im 

Hinblick auf Zweck, Mittel, Nutzen und Risiken einer standardisierten Erfassung von Daten 

zu Diskriminierungsfällen liefern wird.

Vernetzung und Kooperation

Die Antidiskriminierungsstelle bezieht gem. § 29 AGG bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungs-

organisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler 

Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen tätig sind, in geeigneter Form ein. Die Vernet-

zung und Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Beratungsstellen auf Ebene 

der Bundesländer und Kommunen sind hierfür von besonderer Bedeutung. Die ADS will 

einen Arbeitsschwerpunkt auf die Vernetzung von Beratungseinrichtungen und einzelnen 

Akteurinnen und Akteuren wie bspw. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vor Ort 

legen (s. o., Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft). 
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Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteurinnen bzw. Akteuren der 

nationalen und internationalen Antidiskriminierungsarbeit erfolgt auf vielfältige Art. Zum 

einen bestehen zahlreiche Einzelkontakte, über die ein fachlicher Austausch erfolgt, zum 

anderen führt die ADS Veranstaltungen wie bspw. Fachgespräche zu spezifischen Fragestel-

lungen durch und nimmt an Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen o. Ä. anderer Akteurin-

nen und Akteure teil. Seit 2007 ist die ADS Mitglied des Forums gegen Rassismus. 

Auf europäischer Ebene ist die ADS – ebenfalls seit 2007 – Mitglied im unabhängigen Netz-

werk der europäischen Gleichbehandlungsstellen (EQUINET). Sie nimmt an von EQUINET 

organisierten Veranstaltungen teil und arbeitet über Arbeitsgruppen aktiv in diesem zen-

tralen Netzwerk europäischer Gleichbehandlungsstellen mit. Des Weiteren ist sie in einer 

Expertengruppe für Antidiskriminierung und Gleichstellung vertreten, die die Europäische 

Kommission im Juli 2008 im Anschluss an das „Europäische Jahr der Chancengleichheit“ 

eingesetzt hat.

Forschung

Um erfolgreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote, Präventionsmaßnahmen sowie 

Informations- und Sensibilisierungsstrategien zu entwickeln und zu implementieren, ist 

Wissen über (Hinter-)Gründe, Wirkungsmechanismen, Formen, Ausmaß und Folgen von 

Diskriminierungen sowie über effektive Gegenstrategien von zentraler Bedeutung.  

Insofern stellt die wissenschaftliche Theorie- und Praxisforschung im Themenfeld Diskrimi-

nierung eine wichtige Grundlage für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Antidis-

kriminierungsstelle des Bundes dar.

Die ADS sammelt wissenschaftliche Veröffentlichungen zu den Themen Diskriminierung 

und Antidiskriminierung und wird diese im Rahmen ihrer geplanten Datenbank einer 

breiten Öffentlichkeit als Informationsquelle zur Verfügung stellen. Aktuelle wissenschaft-

liche Forschungen werden darüber hinaus analysiert, um entsprechende Erkenntnisse für 

die Ausrichtung und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit zu nutzen. Weiterhin werden –  

auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen bzw. Akteuren und dem 

Beirat der ADS – bestehende Forschungslücken identifiziert. Mit dem Ziel, den Wissensstand 

zu Diskriminierung, zu rechtlichem Diskriminierungsschutz und insbesondere zu effekti-

ven Strategien der Antidiskriminierungsarbeit zu verbessern, vergibt die ADS Aufträge zur 

Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen (gemäß § 27 Abs. 3).  

Dabei orientiert sie sich an folgenden Punkten: 

I   Die ADS berücksichtigt bei der Planung und Durchführung von Forschungsprojekten den 

Grundgedanken des horizontalen Ansatzes. D. h., die ADS trägt Sorge dafür, dass keine 

Hierarchisierung zwischen Diskriminierungsgründen vorgenommen wird. Forschungs-

projekte und deren Ergebnisse sollen möglichst breit und im Idealfall merkmalsübergrei-

fend wirken können. 

I   Alle Forschungsprojekte basieren auf der gesetzlichen Aufgabenstellung der ADS gemäß 

§ 27 Abs. 3 Nr. 2 und 3 AGG. Innerhalb der Bundesregierung ist eine übergreifende Ressort-

zuständigkeit für Diskriminierungsfragen nicht gegeben,  sondern es bestehen Ressortzu-

ständigkeiten für Teilaspekte (BMFSFJ – Frauen, Senioren; BMAS – arbeitsmarktpolitische 

Fragen primär Alter, ethnische Herkunft, Frauen; BMBF – bildungspolitisch; BMI – öffent-
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liche Verwaltung/Sport – Schwerpunktmerkmale ethnische Herkunft, Geschlecht etc.).  

Die ADS sieht eine ihrer wesentlichen Aufgaben darin, bestehende Forschungslücken zu 

identifizieren und selbst Forschung zu initiieren, um den Forschungsstand im Themenfeld 

Diskriminierung und Nichtdiskriminierung zu verbessern. Entsprechende Forschungs-

erkenntnisse bieten die Grundlage für die Konzeption von Maßnahmen gemäß § 27 Abs. 3 

Nr. 2.

I   Die Projekte sollen möglichst einen präventiven Ansatz haben. So sollen entsprechende 

Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung entwickelt werden, die eine Breiten-

wirkung entfalten können und somit einer effizienten Mittelverwendung entgegenkom-

men.  

Abgeschlossene und aktuelle Forschungsvorhaben

Sinus-Milieu-Studie (abgeschlossen):

In der 16. Legislaturperiode hat die ADS im Rahmen einer Sinus-Studie Einstellungen der 

Bevölkerung zum Thema Diskriminierung und Antidiskriminierung untersuchen lassen. 

Ein zentrales Ergebnis der Studie war, dass es eine Hierarchisierung von Diskriminierungs-

gründen gibt und dass entsprechende diskriminierende Einstellungen gerade in der Mitte 

der Gesellschaft verbreitet sind. Die Ergebnisse der mittlerweile veröffentlichten Studie 

dienen der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der fachlichen Arbeit der ADS. Sie sollen 

insbesondere für die Entwicklung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Diskrimi-

nierung genutzt werden.

Aktuelle Forschungsvorhaben: 

Die sozial- und rechtswissenschaftliche Forschung im Themenfeld Diskriminierung und 

Antidiskriminierung in Deutschland ist recht jung, zum Teil sehr unübersichtlich und weist 

viele Lücken auf. Die Breite und Tiefe der Forschung zu den einzelnen Diskriminierungs-

gründen stellen sich dabei unterschiedlich dar, was zu einem uneinheitlichen und unausge-

wogenen Erkenntnisstand führt. 

Auffällig ist das Fehlen praxisnaher Forschung in den Anwendungsbereichen des AGG in 

Bezug auf viele Diskriminierungsgründe. Es lässt sich zwar feststellen, dass einige Themen, 

gerade in Bezug auf das Merkmal „Geschlecht“, schon relativ gut erforscht sind (z. B. Entgelt-

diskriminierung), zu anderen Aspekten und Gründen aber kaum Erkenntnisse vorliegen 

(z. B. Wohnraumdiskriminierung, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität oder 

Religion).  

Um den Wissensstand zu Diskriminierung und Antidiskriminierung zu verbessern, laufen 

gegenwärtig bzw. sind für das Jahr 2010 bisher folgende Forschungsprojekte geplant:

Projekt „Forschungslücken schließen“ 

Im Rahmen einer Forschungsreihe hat die ADS die Untersuchung einer Vielzahl von Frage-

stellungen im Themenfeld Diskriminierung und Antidiskriminierung angestoßen, die z. T. 

noch kaum erforscht sind. In diesem Zusammenhang werden insgesamt 15 Rechtsexper-

tisen, Gutachten oder Forschungsprojekte zu rechtlichen und/oder sozialwissenschaftlichen 

Fragestellungen vergeben. Themen sind beispielsweise Altersdiskriminierung, mittelbare 

Diskriminierung, positive Maßnahmen und Mehrfach- und intersektionelle Diskriminie-

rung. Weiterhin werden bzw. wurden Gutachten zu Testing-Verfahren im Rahmen der 

Beweislast, Organisationspflichten der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers nach dem 
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Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und zu Fragen im Zusammenhang mit der 

Einrichtung von Beschwerdestellen nach dem AGG erstellt (s. Anlage 6). In die Entwicklung 

des Projekts sind zahlreiche Anregungen von Mitgliedern des Beirats eingeflossen, der die 

ADS u. a. bei der Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen berät. 

Im Rahmen der Forschungsreihe unterstützt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes u. a. 

gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB-Stiftung) eine quantita-

tive Untersuchung zu Diskriminierungserfahrungen von lesbischen und bisexuellen Frauen 

sowie transidenten Menschen, die von der Lesbenberatungsstelle Berlin durchgeführt wird. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Mehrfachdiskriminierungen.

Die Ergebnisse des Projekts sollen im September 2010 auf einer Fachveranstaltung vorge-

stellt und diskutiert werden. Zudem werden die Ergebnisse für die allgemeine Arbeit der 

ADS genutzt. Das Gesamtprojekt setzt sich wie folgt zusammen: siehe Anlage 6.

Machbarkeitsstudie Datenerfassung

Die ADS hat eine Studie in Auftrag gegeben, die die Frage untersuchen soll, ob eine einheit-

liche Erhebung von Diskriminierungsbeschwerden in Deutschland standardisiert möglich 

ist. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden Vorteile einer standardisierten Datenerhe-

bung für die Betroffenen von Diskriminierung analysiert sowie Risiken und rechtliche Hin-

dernisse, die sich bei der Erfassung gegebenenfalls ergeben können, dargestellt. Darüber 

hinaus werden Vorschläge zur standardisierten Erhebung von Diskriminierungsbeschwer-

den entwickelt. Die Ergebnisse aus dem Fachgespräch, das die ADS mit Beratungsstellen 

sowie Nichtregierungsorganisationen im November 2009 zu diesem Thema durchgeführt 

hat (s. o.), fließen in diese Studie ein. Auftragnehmer ist Herr Mario Peucker vom efms (euro-

päisches forum für migrationsstudien – Universität Bamberg). Sobald die Ergebnisse der 

Studie vorliegen, werden diese im Rahmen eines zweiten Fachgesprächs vorgestellt und 

diskutiert. 

Projekt „Diskriminierungsfreie Hochschule“

Die Sinus-Studie hat deutlich gemacht, dass Diskriminierungen aus der Mitte der Gesell-

schaft kommen. Dementsprechend muss eine erfolgreiche Präventionsarbeit auch dort 

ansetzen.  

Fachhochschulen und Universitäten eignen sich besonders gut als Ansatzpunkt für ein 

Präventionsprojekt. Hochschulen bilden zukünftige Führungskräfte aus, die mit ihrem 

Wissen und ihren Kompetenzen maßgeblichen Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklun-

gen und Unternehmenskulturen haben werden. Gelingt es bereits an Hochschulen, eine 

Kultur der Antidiskriminierung zu verankern, können die dort ausgebildeten Fachkräfte 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für einen fairen Umgang in der Arbeitswelt und 

darüber hinaus werden. 
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Im Rahmen des Projekts wird – unter Beteiligung von vier Partnerhochschulen sowie diver-

sen Expertinnen und Experten – untersucht, in welchen Bereichen Diskriminierungen 

aufgrund der im AGG geschützten Merkmale an Hochschulen stattfinden. Es sollen Indika-

toren entwickelt sowie Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, um Hochschulen bei 

der Beseitigung und langfristigen Vermeidung von Diskriminierungen zu unterstützen.  

Die Handlungsempfehlungen werden in einem Handbuch veröffentlicht. 

Das zweijährige Projekt hat im Januar begonnen. Mit der Durchführung des Projekts wurde 

die Prognos AG beauftragt. 

Berichterstattung

Die ADS legt dem Bundestag gemäß § 27 AGG alle vier Jahre gemeinsam mit den Beauftragten 

des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung Berichte über Benachteiligungen vor 

und gibt Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Ungleichbehandlungen. 

In der 16. Legislaturperiode kam eine Abstimmung des von der ADS vorgelegten Berichts-

entwurfes nicht mehr zustande. Der Entwurf aus der 16. Legislaturperiode wurde mit den in 

ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten und dem Beirat der 16. Legislatur-

periode diskutiert. Der Beirat und die Beauftragten gaben Stellungnahmen ab. Der damali-

ge Entwurf soll nicht mehr verwendet werden, da er zum Teil veraltet ist (die von der ADS in 

Auftrag gegebene Sinus-Studie wurde zwischenzeitlich veröffentlicht – s. o.) und inhaltlich 

keine Einigkeit erzielt werden konnte. Kritisiert wurde vor allem, dass der damalige Entwurf 

zu stark ein Tätigkeitsbericht war. Vorgesehen ist nunmehr, neben hiermit vorgelegten 

separaten Tätigkeitsberichten, noch dieses Jahr einen Bericht gemäß § 27 AGG dem Deut-

schen Bundestag vorzulegen. Geplant ist ein Schwerpunktbericht zum Thema Mehrfachdis-

kriminierung. Die Kritikpunkte des Beirates und der Beauftragten aus der 16. Legislaturpe-

riode werden berücksichtigt werden. Die ADS steht hierzu in engem Kontakt mit den in 

ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten und dem Beirat.

Beirat

Um den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen zu fördern, die sich den 

Schutz vor Benachteiligungen zum Ziel gesetzt haben, wurde der ADS gem. § 30 AGG ein 

Beirat zugeordnet. Er berät die ADS bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an 

den Deutschen Bundestag und kann zu wissenschaftlichen Untersuchungen eigene Vor-

schläge unterbreiten.

Der Beirat besteht aus Vertreterinnen und Vertretern gesellschaftlicher Gruppen und Orga-

nisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen. Das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat im Einvernehmen mit der Leitung der 

ADS sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten der Bundesregierung und des 

Deutschen Bundestags die Mitglieder des Beirats berufen. Für jedes Mitglied wurde darüber 

hinaus eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter ernannt. Vorsitzende des Gremiums ist derzeit 

Prof. Barbara John, Vorsitzende des PARITÄTISCHEN Berlin und Mitglied des Vorstandes des 

PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes sowie langjährige Ausländerbeauftragte des Berliner 
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Senats. Die Gesamtliste der Beiratsmitglieder und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertre-

ter der 16. Legislaturperiode findet sich in der Anlage 2. Der Beirat wird für den Zeitraum 

einer Legislaturperiode gewählt und ist bis zur konstituierenden Beiratssitzung und der 

Berufung bzw. Bestätigung der Beiratsmitglieder im Amt. Die konstituierende Sitzung wird 

in Abstimmung mit der Leitung der ADS vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend anberaumt und ist noch nicht terminiert.

Pressearbeit

Die ADS hat bereits im vergangenen Jahr die Pressearbeit neu strukturiert und organisato-

risch direkt der Leitung unterstellt. Zum 1. April 2009 wurde ein Pressesprecher eingestellt, 

dessen Aufgaben im Wesentlichen in

I  der Beantwortung von Anfragen aus den Medien,

I  der Vorbereitung, Koordinierung und Abwicklung von Presseterminen,

I  der Erstellung von Pressemitteilungen, Texten und Reden,

I  der Presseauswertung,

I  der Erstellung des Pressespiegels und

I   dem Aufbau und der Pflege einer Pressedatenbank sowie verschiedener Verzeichnisse 

bestehen.

Neben den üblichen Aufgaben hat die aktuelle Pressearbeit das Ziel, Print- sowie elektroni-

schen Medien inhaltlich und terminlich über 

I  die Beratungs- und Forschungsarbeit der Antidiskriminierungsstelle,

I  Veranstaltungen und Kongresse der ADS,

I   die Teilnahme der Leitung  an Veranstaltungen und Tagungen anderer Organisationen 

und Verbände zu informieren.

Mit dem Aufbau eines Pressearchivs wurde begonnen. Darüber hinaus beantwortet die ADS 

regelmäßig Anfragen aus den Medien und wird stärker als bisher zu aktuellen Themen 

Stellung beziehen. 

Für 2010 ist die Auslobung eines Preises für herausragende Berichterstattung zum Thema 

„Vielfalt und Gleichbehandlung“ geplant. 
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Anlage 1:  Arbeitsschwerpunkt „Offensive diskriminierungsfreie 
Gesellschaft“

Offensive für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft

Bundesnetzwerk gegen Diskriminierung

Aktion „Lokale 
Beratungsnetzwerke gegen

Diskriminierung“

Koalition gegen 
Diskriminierung – 

Diversity in 
Ländern und 
Kommunen

Informations-
kampagne 

Gemeinsam für
gleiche Rechte –
Diskriminierung 
erkennen und 

handeln!
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Anlage 2: Beirat der ADS (16. Legislaturperiode)

Die Beiratsmitglieder und die jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter der 16. Legis-

laturperiode waren (der neue Beirat wird zeitnah berufen werden):

I   Prof. Barbara John, Vorsitzende des PARITÄTISCHEN Berlin und Mitglied des Vorstandes 

des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes sowie langjährige Ausländerbeauftragte des Ber-

liner Senats (Vorsitzende des Beirats)

I   Stellvertretung: Sevda Zengin, Rechtsanwältin

I   Prof. Dr. Wolfgang Benz, Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung

Stellvertretung: Sarah Singer, Vorstand der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-

land e. V.

I   Annelie Buntenbach, DGB-Bundesvorstand

Stellvertretung: Claudia Menne, Leiterin Bereich Frauenpolitik DGB

I   Manfred Bruns, Bundesvorstand Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e. V.

Stellvertretung: Simone Huckert, Rechtsanwältin

I   Florencio Chicote, Vorstand Antidiskriminierungsverband Deutschland (ADVD)

Stellvertretung: Anne Kobes, Vorstand Antidiskriminierungsverband Deutschland (ADVD)

I   Herr Dr. Abdelmalik Hibaoui

I   Rechtsanwältin Mareike Coppi, E.M.A.

Global Diversity/Human Resources Deutsche Bank AG 

I   Ursula Krickl, Deutscher Städte- und Gemeindebund

I   Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Stellvertretung: Prof. Dr. Georg Cremer, Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes 

I   † Walter Link, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V.

Stellvertretung: Dr. Guido Klumpp, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenorganisationen e. V.

I   Christine Morgenstern, Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 

Rheinland-Pfalz 

Stellvertretung: Claudia Zimmermann-Schwartz, Ministerium für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

I   Martina Puschke, Deutscher Behindertenrat

Stellvertretung: Klaus Dickneite, Bundesverband der Körper- und Mehrfachbehinderten e. V.

I   Prof. Dr. Sybille Raasch, Universität Hamburg

Stellvertretung: Annegret Pilartz

I   Brunhilde Raiser, Erste Vorsitzende Deutscher Frauenrat

Stellvertretung: Almuth Kollmorgen

I   Romani Rose, Vorsitzender Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Stellvertretung: Thede Boysen, Leiter des Minderheitensekretariats der vier autochthonen 

Minderheiten Deutschlands

I   Ass. Roland Wolf, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V., 

Abteilung Recht 

Stellvertretung: Peter Clever, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V., 

Hauptgeschäftsführung



24

Anlage 3:  Beratungsstatistiken nach Diskriminierungsgründen 
und Mehrfachdiskriminierung (Zeitraum August 
2006 bis März 2010)

Kumulierte Statistik seit August 2006 für Mehrfachdiskriminierungen

Zeitraum: August 2006 bis März 2010

Kontakte insgesamt: 9.598

davon Mehrkontakte: 3.406

= Neukontakte 6.192

Fälle mit Mehrfachdiskriminierung 454

davon Mehrfachkontakte: 168

Häufigkeit der Diskriminierungsgründe:

Grund Anzahl Mehrfachkontakt Neukontakte

Alter 241 93 148

Geschlecht 204 71 133

Behinderung 193 81 112

Sexuelle Identität 051 16 035

Weltanschauung 044 18 026

Religion 079 22 057

Ethnische Herkunft 187 72 115

Verteilung auf die AGG-Diskriminierungsgründe

Ethnische Herkunft 18,37 %
Alter 23,64 %

Geschlecht 21,25 %

Behinderung 17,89 %

Sexuelle Identität 5,59 %

Weltanschauung 4,15 %

Religion 9,11 %



25

Kumulierte Statistik seit August 2006

Zeitraum: August 2006 bis März 2010

Kontakte insgesamt: 9.598

davon Mehrkontakte: 3.406

= Neukontakte 6.192

Sonstige Anfragen –1.512

Anfragen zum AGG 4.680

Betroffene Diskriminierungsgründe im Sinne des AGG:

Grund Anzahl Prozent

Alter 698 18,95 %

Geschlecht 891 24,19 %

Behinderung 940 25,52 %

Sexuelle Identität 161 04,37 %

Weltanschauung 013 00,35 %

Religion 133 03,61 %

Ethnische Herkunft 562 15,26 %

Mehrfachdiskriminierung 286 07,76 %

Verteilung auf die AGG-Diskriminierungsgründe

Ethnische Herkunft 15,26 %

Alter 18,95 %

Mehrfach-
diskriminierung 7,75 %

Geschlecht 24,19 %

Behinderung 25,52 %

Sexuelle Identität 4,37 %

Weltanschauung 0,35 %

Religion 3,61 %
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Kumulierte Statistik seit August 2006 für Mehrfachdiskriminierungen

Zeitraum: August 2006 bis März 2010

Kontakte insgesamt: 9.598

davon Mehrkontakte: 3.406

= Neukontakte 6.192

Fälle mit Mehrfachdiskriminierung 454

davon Mehrfachkontakte: 168

Verteilung auf die verschiedenen Kombinationen von Diskriminierungsgründen
Alle anderen Kombinationen lagen zahlenmäßig weitaus darunter

Ethnische Herkunft, 
Sexuelle Identität 1,57 %

Religion, Weltanschauung 1,97 %

Ethnische Herkunft, 
Religion 7,48 %

Behinderung, 
Geschlecht, Alter 2,36 %

Ethnische Herkunft, 
Geschlecht, Alter 2,36 %

Ethnische Herkunft, 
Religion, Geschlecht 3,94 %

Geschlecht, Alter 20,87 %

Ethnische Herkunft, Religion,
Weltanschauung 1,57 %

Behinderung, Alter 16,93 %

Sexuelle Identität, Alter 1,97 %

Weltanschauung, 
Alter 1,18 %

Ethnische Herkunft, 
Alter 7,09 %

Behinderung, 
Geschlecht 7,87 %

Sexuelle Identität, 
Geschlecht 2,36 %

Ethnische Herkunft, 
Geschlecht 7,09 %

Sexuelle Identität, 
Behinderung 4,33 %

Religion, 
Behinderung 1,18 %

Ethnische Herkunft, 
Behinderung 7,87 %
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I. 
Alter

1.1   EuGH-Urteil vom 18. Juni 2009 – Rs. C-88/08 (Hütter) 
„Ausschluss der vor dem 18. Lebensjahr erworbenen  
Berufserfahrung bei Festlegung von Gehaltsstufen“

Gegenstand des Verfahrens war die Vereinbarkeit einer Regelung des österreichischen 

Vertragsbedienstetengesetzes mit der Richtlinie 2000/78/EG im Hinblick auf das Verbot der 

Altersdiskriminierung. Nach dieser Regelung werden bei der Festlegung der Gehaltsstufen 

im öffentlichen Dienst berufliche Tätigkeiten nicht berücksichtigt, die vor dem 18. Lebens-

jahr verrichtet wurden. 

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs in Österreich entschied der 

EuGH:

Art. 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG sind dahingehend auszulegen, dass sie einer natio-

nalen Regelung entgegenstehen, die bei Festlegung der Dienstaltersstufen von Vertrags-

bediensteten des öffentlichen Dienstes die Berücksichtigung von vor der Vollendung des  

18. Lebensjahres liegenden Dienstzeiten ausschließen. Die nationale Regelung war mit dem 

Ziel getroffen worden, die allgemeine Bildung nicht gegenüber der beruflichen Bildung zu 

benachteiligen und die Eingliederung jugendlicher Lehrlinge in den Arbeitsmarkt zu för-

dern.  

Zwar darf nach Auffassung des EuGH die Berufserfahrung grundsätzlich bei der Gehaltsbe-

messung berücksichtigt werden. Das Anknüpfen an das Alter, in dem die Berufserfahrung 

erworben wurde, lasse jedoch den nötigen Bezug zum verfolgten Ziel fehlen. 

Ferner seien die angestrebten Ziele – die Nichtbenachteiligung von Personen mit allgemei-

nem Bildungsabschluss gegenüber Personen mit berufsbildendem Abschluss sowie die 

Förderung der Eingliederung junger Auszubildender in den Arbeitsmarkt – grundsätzlich 

legitim, rechtfertigten die Ungleichbehandlung im konkreten Fall jedoch nicht, da sie 

einander widersprächen und da das Anknüpfen an das Alter in beiden Fällen kein angemes-

senes Mittel zur Erreichung dieser Ziele darstelle.

1.2  EuGH-Urteil vom 05.03.2009 – Rs. C-388/07 (Age Concern)  
„Zwangsversetzung in den Ruhestand ab 65 Jahren“

Gegenstand des Verfahrens waren nationale Bestimmungen, nach denen es zulässig ist, 

Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, wegen ihrer Versetzung in den Ruhe-

stand zu entlassen. Die Klägerin, Age Concern England, die eine gemeinnützige Einrichtung 

zur Förderung des Wohls älterer Menschen ist, stellt die Rechtmäßigkeit dieser Regelungen 

in Frage. Sie bemängelt insbesondere, dass die nationale Regelung keine genaue Aufzäh-

lung der Ziele enthält, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.
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Auf das Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (England & Wales) 

entschied der EuGH: 

Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Bestim-

mung, wie der im Ausgangsverfahren fraglichen Verordnung nicht entgegensteht. Die 

Verordnung enthält keine genaue Aufzählung der Ziele, die eine Ausnahme vom Grundsatz 

des Verbotes von Diskriminierung aus Gründen des Alters rechtfertigen könnten.

Begrenzte Ausnahmen vom Grundsatz des Verbotes von Diskriminierung aus Gründen des 

Alters sind nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 möglich. Dies gilt jedoch nur für Maß-

nahmen, die im allgemeinen Interesse liegen und durch rechtmäßige sozialpolitische Ziele 

aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung gerechtfer-

tigt sind.

Dabei sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, in ihre Umsetzungsmaßnahmen ein spezi-

fisches Verzeichnis der Ungleichbehandlungen aufzunehmen, die durch ein rechtmäßiges 

Ziel gerechtfertigt sein könnten. Denn Art. 6 Abs.1 verdeutlicht durch die Formulierung 

„insbesondere“, dass solche nur Hinweischarakter haben und die Mitgliedstaaten bei der 

Wahl der Mittel zur Umsetzung von Richtlinien über einen großen Beurteilungsspielraum 

verfügen. Allerdings tragen die Mitgliedstaaten die Beweislast dafür, dass das zur Rechtferti-

gung angeführte Ziel rechtmäßig ist.

1.3  EuGH Urteil vom 23.09.2008 – Rs. C-427/06 (Bartsch) 
„Altersabstandsklausel“

Gegenstand des Verfahrens war eine Regelung der betrieblichen Altersversorgung, die den 

Anspruch auf Ruhegeld für den überlebenden Ehegatten ausschließt, der 15 Jahre jünger als 

der verstorbene Mitarbeiter ist. 

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Bundesarbeitsgerichts entschied der EuGH:

Es handelt sich bei den Versorgungsregelungen der BSH GmbH nicht um eine Maßnahme 

zur Umsetzung von Gemeinschaftsbestimmungen. Damit weist eine möglicherweise diskri-

minierende Behandlung keinen gemeinschaftsrechtlichen Bezug auf, die als Diskriminie-

rung wegen des Alters verboten werden könnte.
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1.4  EuGH Urteil vom 16.10.2007 – Rs. C-411/05 (Palacios de la Villa) 
„Zwangsversetzung in den Ruhestand ab 65 Jahren“

Gegenstand des Verfahrens waren nationale Regelungen zur automatischen Beendigung 

des Arbeitsvertrages aufgrund der Tatsache, dass der Arbeitnehmer die im nationalen Recht 

auf 65 Jahre festgelegte Altersgrenze für die Zwangsversetzung in den Ruhestand erreicht 

hatte. 

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid ent-

schied der EuGH:

Das Verbot jeglicher Diskriminierung wegen des Alters steht einer nationalen Regelung wie 

der des Ausgangsverfahrens nicht entgegen. Die Zwangsversetzung in den Ruhestand ab 

dem 65. Lebensjahr, um das im Rahmen der nationalen Beschäftigungspolitik angeführte 

legitime Ziel der Förderungen von Vollbeschäftigung durch Begünstigung des Zugangs 

zum Arbeitsmarkt zu erreichen, ist gerechtfertigt.

Die genannte Maßnahme erscheint nicht als übermäßige Beeinträchtigung der berechtig-

ten Erwartungen des Arbeitnehmers, wenn die nationale Regelung nicht nur auf ein 

bestimmtes Alter abstellt, sondern auch den Umstand berücksichtigt, dass der Betroffene 

am Ende seiner beruflichen Laufbahn unmittelbar in die Altersversorgung übergeht, und 

ihm damit ein finanzieller Ausgleich in Gestalt einer Altersrente zukommt.

1.5  EuGH Urteil vom 22.11.2005 – Rs. C-144/04 (Mangold) 
„Verbot der Altersdiskriminierung als allgemeiner und 
fundamentaler Grundsatz des Gemeinschaftsrechts“

Gegenstand des Verfahrens waren die Regelungen des § 14 Abs. 3 TzBfG (Gesetz über Teilzeit-

arbeit und befristete Arbeitsverträge) über die erleichterte Befristung von Arbeitsverträgen 

mit älteren Arbeitnehmern ab dem 52. Lebensjahr.

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Arbeitsgerichts München entschied der EuGH:

Es liegt eine auf dem Alter beruhende Ungleichbehandlung vor, wenn nach § 14 Abs. 3 TzBfG 

Arbeitgeber mit Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben, uneingeschränkt 

befristete Arbeitsverträge schließen können.

Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 sieht zwar vor, dass Ungleichbehandlungen wegen des 

Alters, keine Diskriminierungen darstellen können, sofern sie objektiv und angemessen sind 

und im Rahmen des nationalen Rechts einem legitimen Ziel, insbesondere der Förderung 

der beruflichen Eingliederung arbeitsloser älterer Arbeitnehmer dienen, weil diese erheb-

liche Schwierigkeiten haben, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Allerdings läuft die natio-

nale Regelung darauf hinaus, dass das Alter der betroffenen Arbeitnehmer als einziges 

Kriterium für die Befristung des Arbeitsvertrages festgelegt wird, ohne dass nachgewiesen 

wäre, dass die Altersgrenze als solche unabhängig von anderen Erwägungen im Zusam-

menhang mit der Struktur des jeweiligen Arbeitsmarktes und der persönlichen Situation 

des Betroffenen zur Erreichung des Zieles der beruflichen Eingliederung älterer arbeitsloser 

Arbeitnehmer objektiv erforderlich ist. 
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Derartige nationale Regelungen können daher nicht nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000//8 

als Rechtfertigung herangezogen werden.

Der EuGH hat in dieser Entscheidung erstmals das Verbot der Altersdiskriminierung aus der 

gemeinsamen Verfassungstradition der Mitgliedstaaten hergeleitet und damit als einen 

allgemeinen und fundamentalen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts hervorgehoben.
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II.
Behinderung

2.1  EuGH Urteil vom 17.07.2008 – Rs. C-303/06 (Coleman)  
„Assoziationsdiskriminierung“ 

Gegenstand des Verfahrens waren Regelungen des Disability Discrimination Acts. Dabei 

ging es um die Kündigung einer Arbeitnehmerin, die Hauptbetreuerin ihres behinderten 

Kindes ist. Sie sah sich durch ihren ehemaligen Arbeitgeber einer weniger günstigen 

Behandlung als die anderen Arbeitnehmer ausgesetzt. Durch diese Behandlung sei sie zum 

Opfer einer erzwungenen sozialwidrigen Kündigung geworden. 

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Employment Tribunal London South  

entschied der EuGH: 

Die Richtlinie 2000/78 EG ist dahin auszulegen, dass das dort vorgesehene Verbot der unmit-

telbaren Diskriminierung und das Verbot der Belästigung nicht auf Personen beschränkt ist, 

die selbst behindert sind. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt nicht für eine bestimmte 

Kategorie von Personen, sondern in Bezug auf die in Art.1 der Richtlinie genannten Gründe.

2.2  EuGH Urteil vom 11.07.2006 – Rs. C-13/05 (Chacon Navas) 
Abgrenzung von „Krankheit“ zu „Behinderung“

Gegenstand des Verfahrens war die Entlassung während einer krankheitsbedingten Arbeits-

unterbrechung. Maßgeblich ging es dabei um die Abgrenzung des Begriffs Behinderung 

von dem Begriff Krankheit.

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid ent-

schied der EuGH:

Die Richtlinie 2000/78 enthält keinen Hinweis darauf, dass Arbeitnehmer aufgrund des 

Verbotes der Diskriminierung wegen einer Behinderung in den Schutzbereich der Richt-

linie fallen, sobald sich irgendeine Krankheit manifestiert. „Behinderung“ im Sinne der 

Richtlinie ist so zu verstehen, dass sie eine Einschränkung erfasst, die insbesondere auf 

physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist und ein Hinder-

nis für die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben bildet. Die Begriffe Behinderung und 

Krankheit lassen sich nicht gegeneinander gleichsetzen.

Krankheit als solche kann somit nicht als ein weiterer Grund angesehen werden, der die 

Diskriminierung einer Person nach der Richtlinie 2000/78 verbietet.
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III.
Ethnische Herkunft 

3.1  EuGH Urteil vom 10.07.2008 – Rs. C-54/07 (Feryn)  
„Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft durch 
öffentliche Äußerungen eines Arbeitgebers“ 

Gegenstand des Verfahrens waren öffentliche Äußerungen des Direktors eines Fachbetrie-

bes, dass seine Gesellschaft keine Menschen fremder Herkunft einstellen wolle, weil seine 

Kundschaft Bedenken habe, diesen Zugang zu ihren privaten Wohnungen zu geben.

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Arbeidshof te Brussel entschied der EuGH: 

Die öffentliche Äußerung eines Arbeitgebers, er werde keine Arbeitnehmer einer bestimm-

ten ethnischen Herkunft oder Rasse einstellen, begründet eine unmittelbare Diskriminie-

rung bei der Einstellung im Sinne der Richtlinie 2000/43/EG, da solche Äußerungen 

bestimmte Bewerber ernsthaft davon abhalten können, ihre Bewerbungen einzureichen, 

und damit ihren Zugang zum Arbeitsmarkt behindern. 

Es obliegt dann diesem Arbeitgeber zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes vorgelegen hat. Er kann dies dadurch tun, dass er nachweist, dass die 

tatsächliche Einstellungspraxis des Unternehmens diesen Äußerungen nicht entspricht. 

Auch wenn es kein identifizierbares Opfer gibt, müssen die Sanktionen bei einem Verstoß 

gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie wirksam, verhält-

nismäßig und abschreckend sein. Die Sanktionen können als Anordnung einer adäquaten 

Veröffentlichung bis hin zu Schadensersatz und Zwangsgeld reichen. 
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IV.
Sexuelle Ausrichtung

4.1  EuGH Urteil vom 01.04.2008 – Rs. C- 267/06 (Maruko)  
„Witwerrente für gleichgeschlechtlichen Lebenspartner“

Gegenstand des Verfahrens war eine Regelung der Versorgungsanstalt VddB, nach der gleich-

geschlechtliche Lebenspartner eines verstorbenen Mitgliedes vom Bezug einer Witwen rente 

als Hinterbliebenenversorgung aus dem berufsständischen Pflichtversicherungssystem 

ausgeschlossen waren.

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Bayerischen Verwaltungsgerichts München 

entschied der EuGH:

Eine Hinterbliebenenversorgung, die im Rahmen eines berufsständischen Versorgungs-

systems gewährt wird, fällt in den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG, da sie dem 

Arbeitsverhältnis des verstorbenen Lebenspartners entspringt und daher Entgelt im Sinne 

von Art. 141 EG darstellt. 

Die Regelung im Ausgangsverfahren, wonach der überlebende Partner nach Versterben 

seines Lebenspartners keine Hinterbliebenenversorgung entsprechend einem überleben-

den Ehegatten erhält, stellt eine unmittelbare Diskriminierung wegen der sexuellen Iden-

tität dar, sofern die Lebenspartnerschaft nach nationalem Recht Personen gleichen 

Geschlechts in eine Situation versetzt, die in Bezug auf diese Hinterbliebenenversorgung 

mit der Situation von Ehegatten vergleichbar ist. 
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V.
Geschlecht, Schwangerschaft

5.1  EuGH Urteil vom 26.02.2008 – Rs. C-506/06 (Mayr)  
„Kündigung vor der Schwangerschaft“

Gegenstand des Verfahrens war im Wesentlichen die Frage, ob es sich bei einer Arbeitneh-

merin, die sich einer In-vitro-Fertilisation (die Befruchtung einer Eizelle außerhalb des 

Körpers der Frau) unterzieht, um eine „schwangere Arbeitnehmerin“ im Sinne des Art. 2 

Buchst. a erster Halbsatz der Richtlinie 92/85 handelt, wenn zum Zeitpunkt des Ausspruchs 

der Kündigung ihre Eizellen bereits mit den Samenzellen des Partners befruchtet wurden, 

also Embryonen „in-vitro“ vorhanden sind, diese aber noch nicht der Frau eingepflanzt 

wurden.

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofes entschied der EuGH:

Die vorliegende Frage wird verneint. 

Gleichzeitig stellte der EuGH aber fest, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden 

Maßnahmen wie Follikelpunktion unmittelbar nur Frauen betreffen. Damit kann sich eine 

Arbeitnehmerin wie im Ausgangsverfahren, auf Richtlinie 76/207, und den mit ihr gewähr-

ten Schutz vor geschlechtsbedingter Diskriminierung berufen. Die Kündigung einer Arbeit-

nehmerin, die hauptsächlich, aus dem Grund erfolgt, dass sie sich diesem wichtigen 

Behandlungsstadium einer In-vitro- Fertilisation unterzieht, stellt somit eine unmittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar.

5.2  EuGH Urteil vom 03.10.2006 Rs. C-17/05 (Cadman)  
„Rechtfertigung bei mittelbarer Diskriminierung“

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, wie Art. 141 EG hinsichtlich des Rückgriffs auf das 

Kriterium des Dienstalters als entgeltbestimmender Faktor auszulegen ist, der Entgeltunter-

schiede bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit für die in den Vergleich einzubeziehenden 

männlichen und weiblichen Arbeitnehmer nach sich zieht. 

Frau Cadman hatte gegen ihren Arbeitgeber wegen Angleichung ihres Entgelts an das 

Entgelt ihrer männlichen Kollegen geklagt.
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Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (England & Wales- Civil Division) 

entschied der EuGH: 

Der Rückgriff auf das Kriterium des Dienstalters ist in der Regel zur Erreichung des legiti-

men Zieles, die Berufserfahrung zu honorieren, geeignet, die den Arbeitnehmer befähigt, 

seine Arbeit besser zu verrichten.

Der Arbeitgeber hat nicht besonders darzulegen, dass der Rückgriff auf dieses Kriterium zur 

Erreichung des genannten Zieles in Bezug auf einen bestimmten Arbeitsplatz geeignet ist, 

es sei denn, der Arbeitnehmer liefert Anhaltspunkte, die geeignet sind, ernstliche Zweifel in 

dieser Hinsicht aufkommen zu lassen. Dann ist es Sache des Arbeitgebers zu beweisen, dass 

das, was in der Regel gilt, nämlich dass das Dienstalter mit der Berufserfahrung einhergeht 

und dass diese den Arbeitnehmer befähigt, seine Arbeit besser zu verrichten, auch in Bezug 

auf den fraglichen Arbeitsplatz zutrifft.
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I. 
Einführung 

Im Jahr 2009 gab es einige interessante Entwicklungen und Tendenzen hinsichtlich des 

Schutzes vor Diskriminierung. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat Gesetzesini-

tiativen, Urteile und sonstige Entwicklungen in einem Jahresrückblick für Sie zusammen-

gestellt. 

Es überrascht nicht, dass insbesondere den Europäischen Gerichtshof (EuGH), aber auch die 

deutschen Gerichte Fragen der Altersdiskriminierung vermehrt beschäftigt haben. Mit dem 

Verbot der Altersdiskriminierung wurde im Diskriminierungsschutz Neuland betreten. Es 

bezweckt nicht nur den Schutz älterer Beschäftigter, sondern erfasst entsprechend der Ziel-

setzung der europäischen Rahmenrichtlinie 2000/78/EG jede ungerechtfertigte unterschied-

liche Behandlung, die an das konkrete biologische Alter einer Person anknüpft. Die darge-

stellten Entscheidungen des EuGH und der deutschen Gerichte zeigen, dass Regelungen, 

die pauschal an bestimmte Altersgrenzen anknüpfen, vor dem Hintergrund der Richtlinie 

2000/78/EG und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) problematisch sein 

können. Der Schwerpunkt wird hier auch künftig bei der Frage liegen, ob und inwieweit 

Altersgrenzen zu rechtfertigen sind. 

Durch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte gewinnt das AGG gut drei Jahre nach sei-

nem Inkrafttreten auch durch höchstrichterliche Entscheidungen insgesamt an Kontur, 

während es erst wenige Urteile zum Bereich außerhalb von Beschäftigung und Beruf gibt. 

Zudem gelangten europarechtlich zweifelhafte Vorschriften des AGG, wie die Regelung 

der Ausschlussfristen zur Geltendmachung von Ansprüchen, auf den Prüfstand des EuGH. 

Festzuhalten ist auch Folgendes: Während sich die Beweislage trotz der Beweiserleichte-

rung des § 22 AGG für benachteiligte Bewerberinnen und Bewerber aufgrund des fehlenden 

Einblicks in die internen Abläufe der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers oftmals ungüns-

tig darstellt, ist die Missachtung der Verfahrensvorschriften bei Bewerbungen von Men-

schen mit Behinderungen vielfach offenkundig oder zumindest einfacher nachzuweisen. 

Die mit diesen erleichterten Beweisführungsmöglichkeiten steigenden Erfolgsaussichten 

einer Klage lassen auch für die Zukunft weitere Entscheidungen mit Bezug auf die Verfah-

rensvorschriften des SGB IX erwarten. 

zurück weiterInhalt
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II. 
Gesetzesinitiativen/Gesetzgebung 

2.1 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG) 

Am 29. September 2009 leiteten die Landesregierungen von Berlin, Hamburg und Bremen 

dem Bundesrat einen Antrag zur Änderung von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zu, der die Veranke-

rung eines Benachteiligungsverbots auch wegen der sexuellen Identität in dieser Verfas-

sungsbestimmung vorsieht. Nach Auffassung der Stadtstaaten bieten das allgemeine 

Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes und die sonstigen gesetzlichen Diskriminie-

rungsverbote keinen ausreichenden Schutz für Lesben, Schwule, bisexuelle, transsexuelle 

und intersexuelle Menschen. Zur Begründung wird u. a. auf die Entstehungsgeschichte des 

verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbots als Konsequenz aus der „nationalsozialis-

tischen Verfolgungs- und Selektionspolitik“ verwiesen und hervorgehoben, dass homosexu-

elle Menschen die letzte Gruppe sind, für die ein verfassungsrechtlicher Diskriminierungs-

schutz bis heute nicht verankert wurde. 

Der Bundesrat hat am 27. November 2009 beschlossen, diesen Gesetzentwurf nicht beim 

Deutschen Bundestag einzubringen und damit die Initiative der Stadtstaaten abgelehnt. 

2.2 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern 
(Entgeltgleichheitsgesetz – EntGIG) 

Ziel dieses Diskussionsentwurfs, den das BMAS zum Ende der 16. Legislaturperiode vorstellte, 

ist es, Benachteiligungen wegen des Geschlechts bei der Festsetzung von Arbeitsentgelten 

auf der betrieblichen Ebene entgegenzuwirken. Hierzu soll eine statistische Entgeltanalyse 

mittels eines zertifizierten Entgeltmessverfahrens dienen, die von der Antidiskriminierungs-

stelle des Bundes (ADS) und dem Betriebsrat in Gang gesetzt werden kann, wobei die ADS 

auch als Zertifizierungsstelle für solche Verfahren vorgesehen ist. 

Die neue Bundesregierung hat diese Pläne zwar verworfen. Unverändert relevant bleibt 

aber die in der Entwurfsbegründung getroffene Feststellung, dass – über auf Freiwilligkeit 

und Selbstverpflichtung setzende Maßnahmen hinaus – jetzt rechtlich verbindliche Rege-

lungen angezeigt sind, weil die 2001 zwischen der Bundesregierung und den Spitzenver-

zurück weiterInhalt
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bänden der Privatwirtschaft geschlossene Vereinbarung zur Chancengleichheit keine 

nennenswerten Fortschritte bei der Verringerung geschlechtsspezifischer Entgeltungleich-

heiten gebracht hat. 

2.3 Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen 
(Gendiagnostikgesetz – GenDG) vom 31.7.2009 

Nach § 1 GenDG ist Zweck des Gesetzes unter anderem eine Benachteiligung aufgrund 

genetischer Eigenschaften zu verhindern. Denn genetische Daten können prinzipiell Risi-

ken sozialer, ethnischer und eugenischer Diskriminierung in sich bergen. 

§ 4 Abs. 1 GenDG bestimmt daher, dass niemand wegen 

I seiner oder der genetischen Eigenschaften einer genetisch verwandten Person, 

I der Vornahme oder Nichtvornahme einer genetischen Untersuchung oder Analyse bei 

sich oder einer genetisch verwandten Person, 

I des Ergebnisses einer solchen Untersuchung oder Analyse benachteiligt werden darf. 

Wo es um Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft geht, bleibt für die im AGG 

genannten Anwendungsbereiche unabhängig von den Bestimmungen des GenDG der 

Schutz vor Benachteiligungen durch das AGG bestehen. Die genannten Bestimmungen des 

GenDG treten am 1.2.2010 in Kraft. 

2.4 Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 
von 2006 

Am 26. März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 in Deutschland in 

Kraft getreten. Sie verfolgt das Ziel, Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaft-

lichen Feldern die diskriminierungsfreie Teilhabe zu ermöglichen. Bund und Länder sind 

nach Artikel 4 der Konvention verpflichtet, die Menschenrechte von Menschen mit Behinde-

rungen sicherzustellen, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhin-

dern und geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zu treffen. 

zurück weiterInhalt
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III. 
Rechtsprechung 

3.1 Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) 

EGMR, Kammerurteil vom 9. Juni 2009 – Nr. 33401/02 (Opuz gegen Türkei): „Verletzung des 

Diskriminierungsverbots der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) durch nicht 

ausreichenden staatlichen Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt“ 

In dem vom EGMR entschiedenen Fall aus der Türkei ging es um die Individualbeschwerde 

einer Frau, deren Ehemann die Mutter der Frau umgebracht hatte. 

In seiner Entscheidung bejahte der EGMR auch eine Verletzung des Diskriminierungsver-

bots des Art. 14 der EMRK, das u. a. ein Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts 

umfasst, wenn ein Staat seiner Schutzpflicht aus Art. 2 EMRK (Recht auf Leben) und Art. 3 

EMRK (Verbot von Folter und erniedrigender Behandlung) gegenüber Frauen nicht ausrei-

chend nachkommt. Der EGMR gelangte zu der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin 

deutlich dargelegt hat, dass von häuslicher Gewalt hauptsächlich Frauen betroffen sind, 

und dass die allgemeine und diskriminierende Passivität der türkischen Justiz ein Klima 

häuslicher Gewalt fördert. Damit hat das Gericht die Gewalt, die die Beschwerdeführerin 

und ihre Mutter erlitten hatten, als geschlechtsbezogen angesehen. Bemerkenswert an 

dieser Entscheidung ist, dass der EGMR zum ersten Mal Gewalt gegen Frauen als Diskrimi-

nierung von Frauen im Sinne des Art. 14 EMRK gewertet hat. Damit können künftig Fälle 

häuslicher Gewalt vor dem EGMR auch mit einem Verstoß gegen das Diskriminierungsver-

bot der EMRK begründet werden. 

3.2 Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
im Jahr 2009 

3.2.1 EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – C-88/08 (Hütter): „Ausschluss der vor 
dem 18. Lebensjahr erworbenen Berufserfahrung bei der Festlegung 
von Gehaltsstufen“ 

Gegenstand dieses Verfahrens war die Vereinbarkeit einer Regelung des österreichischen 

Vertragsbedienstetengesetzes mit der sog. Rahmenrichtlinie 2000/78/EG in Bezug auf das 

Verbot der Altersdiskriminierung. Nach der Regelung werden bei der Festlegung der 

Gehaltsstufen im öffentlichen Dienst in Österreich berufliche Tätigkeiten nicht berücksich-

tigt, die vor dem 18. Lebensjahr erfolgten. 

zurück weiterInhalt
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Auf das Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs in Österreich entschied der 

EuGH: Die entsprechenden Bestimmungen der Rahmenrichtlinie (Art. 1, 2 u. 6) sind dahin-

gehend auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die bei Festlegung 

der Dienstaltersstufen von Vertragsbediensteten des öffentlichen Dienstes die Berücksichti-

gung von vor Vollendung des 18. Lebensjahres liegenden Dienstzeiten ausschließen. 

3.2.2 EuGH, Urteil vom 5. Juni 2009 – C-388/07 (Age Concern): 
„Zwangsversetzung in den Ruhestand ab dem 65. Lebensjahr“ 

Verfahrensgegenstand waren hier nationale Bestimmungen, nach denen es zulässig ist, 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, wegen 

ihrer Versetzung in den Ruhestand zu entlassen. Age Concern England, eine gemeinnützige 

Einrichtung zur Förderung des Wohls älterer Menschen, stellt die Rechtmäßigkeit dieser 

Regelung in Frage. Beanstandet wird insbesondere, dass diese Regelung keine genaue 

Aufzählung der Ziele enthält, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen können. 

Auf das Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (England u. Wales) ent-

schied der EuGH, dass Art. 6 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie 2000/78/EG dahingehend auszule-

gen ist, dass er einer nationalen Bestimmung, wie der im Ausgangsverfahren, nicht entge-

gensteht, die keine genaue Aufzählung der Ziele enthält, die eine Ausnahme vom Grundsatz 

des Verbots der Altersdiskriminierung rechtfertigen könnten. 

Begrenzte Ausnahmen vom Grundsatz des Verbots der Altersdiskriminierung sind nach 

Art. 6 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie zulässig. Dies gilt allerdings nur für Maßnahmen, die im 

allgemeinen Interesse liegen und durch rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäfti-

gungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung gerechtfertigt sind. 

Nach Auffassung des EuGH sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, bei ihren Umset-

zungsmaßnahmen der Richtlinie ein spezifisches Verzeichnis der Ungleichbehandlungen 

aufzunehmen, die durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt sein könnten. Die Ausnahme-

regelung des Art. 6 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie verdeutlicht durch die Formulierung „insbe-

sondere“ den beispielhaften Charakter solcher Ziele und gibt den Mitgliedstaaten bei der 

Wahl der Mittel einen großen Beurteilungsspielraum. Allerdings tragen die Mitgliedstaaten 

die Beweislast dafür, dass das zur Rechtfertigung angeführte Ziel rechtmäßig ist. 

Bitte beachten Sie, dass es Anfang 2010 drei Entscheidungen des EuGH zum Diskriminie-

rungsschutz gab (Rs. Wolf, Petersen, Kücükdeveci). Diese finden Sie im Dokument „Zusam-

menfassung ausgewählter EuGH-Entscheidungen zum Antidiskriminierungsrecht ab dem 

Jahr 2000“ auf der Website der ADS. 

zurück weiterInhalt



8
Seite 8 Kapitel III 

3.3 Anhängige Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 

3.3.1 Rechtssache, C-447/09 „Tarifvertragliche Altersgrenze für Piloten“ 

In der Rechtssache Prigge (C-447/09) geht es um die Frage, ob eine tarifliche Altersgrenze 

von 60 Jahren für Pilotinnen und Piloten zulässig ist. Eine tarifvertragliche Bestimmung 

sieht vor, dass das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Monats endet, in dem das 60. Lebensjahr 

vollendet wird. Die Kläger sehen darin eine unzulässige Benachteiligung wegen des Alters. 

Das BAG hatte bisher tarifliche Altersgrenzen für zulässig gehalten, hegt nach dem Man-

gold-Urteil des EuGH (Rs. C-144/04) und dem Inkrafttreten des AGG aber Zweifel an der 

europarechtlichen Zulässigkeit seiner Rechtsprechung. 

3.3.2 Rechtssache, C-246/09 „Dauer der Frist zur Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Diskriminierung“ 

In der Rechtssache Bulicke (C-246/09) geht es um Zulässigkeit der Fristenregelung für die 

Geltendmachung von Entschädigungs- oder Schadensersatzansprüchen wegen Diskrimi-

nierung bei der Einstellung. Bislang sieht das AGG vor, Ansprüche bei einem Verstoß gegen 

das Benachteiligungsverbot innerhalb einer Frist von 2 Monaten geltend zu machen. Diese 

Frist wird für europarechtswidrig gehalten, weil eine frühere Vorschrift längere Fristen 

(6 Monate) vorsah und wegen längerer Fristen (3 Jahre) außerhalb des AGG bei ähnlichen 

bzw. vergleichbaren Ansprüchen. 

3.4 Entscheidungen deutscher Gerichte 

3.4.a Ethnische Herkunft 

3.4.a.1 BAG, Urteil vom 24. September 2009 – 8 AZR 705/08: 
„Entschädigungsanspruch wegen Belästigung – ausländerfeindliche Parolen“ 

Die vier türkischstämmigen Kläger waren im Lager der R. AG beschäftigt. Dort hatten Unbe-

kannte auf der Herrentoilette ein Hakenkreuz und ausländerfeindliche Parolen angebracht. 

Die R. AG bestreitet die Behauptung der Kläger, ein Mitarbeiter habe den Niederlassungslei-

ter bereits im September 2006 auf diese Schmierereien hingewiesen, worauf dieser nichts ver-

anlasst und sich lediglich dahingehend geäußert habe, „dass die Leute eben so denken wür-

den“. Spätestens im Rahmen eines Kündigungsrechtsstreits erfuhr die R. AG im März 2007 von 

den Beschriftungen. Sie ließ diese Anfang April 2007 beseitigen. Mit Schreiben vom 11. April 

2007 haben die Kläger von der R. AG eine Entschädigung wegen einer Belästigung im Sinne 

von § 3 Abs. 3 AGG verlangt und den Arbeitgeber im Juni 2007 auf Zahlung von 10.000 Euro 

an jeden der Kläger verklagt. 

Die Klagen blieben in allen Instanzen erfolglos. Zwar seien die Schmierereien eine unzuläs-

sige Belästigung der Kläger wegen deren ethnischer Herkunft. Es sei aber aufgrund der 

streitigen Angaben über den Zeitpunkt der Unterrichtung des Niederlassungsleiters über 

die Beschriftungen und dessen Reaktion darauf keine Entscheidung möglich, ob durch 

diese Schmierereien für die Kläger ein feindliches Umfeld im Sinne des § 3 Abs. 3 AGG 

geschaffen worden sei. 
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Letztlich sind die Klagen daran gescheitert, dass die Kläger ihre Entschädigungsansprüche 

nicht innerhalb der Ausschlussfrist des § 15 Abs. 4 AGG schriftlich geltend gemacht hatten. 

3.4.a.2 LG Aachen, Urteil vom 17. März 2009 – 8 O 449/07: „ Anspruchsgegner bei 
einer Diskriminierung beim Zugang zu Wohnraum“, aufgehoben durch OLG 
Köln, Urteil vom 19. Januar 2010

Die Kläger, afrikanischer Herkunft und dunkler Hautfarbe, vereinbarten einen Wohnungs

besichtigungstermin mit der beklagten Immobilienverwaltung, den vor Ort die Hausmeis

terin des Mehrfamilienhauses wahrnahm. Bei dem Termin sei eine rassistische Bemerkung 

gefallen und die Hausmeisterin habe die bloße Besichtigung der Räumlichkeiten verwei

gert. Auf telefonische Rückfrage erfuhren die Kläger von der Immobilienverwaltung, dass 

der Eigentümer keine afrikanischen Mieter wolle. Die Beklagte rügt ihre Passivlegitimation 

und behauptet, es sei allenfalls zu einer Beleidigung, nicht aber zur Ablehnung der Miet

interessenten gekommen. 

Das Gericht musste den Sachverhalt nicht aufklären, denn es verneinte die Passivlegitima

tion der beklagten Immobilienverwaltung. Schadensersatz und Entschädigungsansprüche 

nach § 19 AGG hat das Gericht insofern abgelehnt. Die Beklagte ist nicht die „Benachteiligen

de“ im Sinne des § 21 Abs. 2 S. 1 AGG. Dies ist im Fall der Verweigerung des Abschlusses des 

Mietvertrags der Wohnungseigentümer. Zwischen Beklagter und Klägerin bestand zudem 

kein vorvertragliches Schuldverhältnis im Sinne des § 311 Abs. 2 BGB, denn die Beklagte ist 

lediglich Erfüllungsgehilfin des Eigentümers. Ein Schadensersatz nach deliktischen Vor

schriften scheiterte am nicht durchgeführten Schlichtungsverfahren (§ 10 GüSchlG).

Dieses Urteil ist eines der ersten veröffentlichten Urteile zur Anwendung des AGG bei Ver

mietung von Wohnraum. Bedauerlich ist, dass die – auch von einem Antidiskriminierungs

büro in einem Situationstest nachgewiesene – Benachteiligung aufgrund der ethnischen 

Herkunft wegen des unrichtig gewählten Anspruchsgegners folgenlos blieb. 

In zweiter Instanz verurteilte allerdings das OLG Köln die beklagte Immobilienverwaltung 

am 19. Januar 2010 zur Zahlung von Schadensersatz und einer Geldentschädigung i. H. v. 

5.056 Euro. Das OLG sah die Beklagte als verantwortlich dafür, dass die Kläger wegen ihrer 

Hautfarbe als Mieter einer Wohnung zurückgewiesen wurden. Die Beklagte sei von den 

Eigentümern mit der Vorbereitung der Vermietung beauftragt gewesen und habe sich der 

Hausmeisterin als Gehilfin für die Durchführung von Besichtigungsterminen bedient – für 

deren Verhalten die Beklagte wiederum hafte. Die Haftung ergibt sich hier aus § 831 BGB. 

Die Frage, ob nach dem AGG allein der Vermieter für Benachteiligungen haftet, bleibt nach 

dieser Entscheidung allerdings weiter offen. Die Revision wurde nicht zugelassen.

3.4.a.3 ArbG Berlin, Urteil vom 11. Februar 2009 – 55 Ca 16952/08: „Zur 
Anforderung deutscher Sprachkenntnisse – Muttersprachler/in“

Die Klägerin, die in der Dominikanischen Republik geboren worden ist und über einen 

Magisterabschluss in Medienwissenschaften sowie einen Masterabschluss in Kunst verfügt, 

hatte sich um eine ausgeschriebene Stelle bei einem Kunstverein für einen Infopoint bewor

ben. Im Laufe des Bewerbungsverfahrens war ihr per EMail mitgeteilt worden, dass sich die 

ausgeschriebene Position an eine deutsche Muttersprachlerin bzw. einen deutschen Mut

tersprachler richte und die Bewerbung deshalb nicht berücksichtigt werden könne.
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Das Arbeitsgericht Berlin sah hierin eine Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft. 

Deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler kommen nur in einem kleinen Teil 

der die Welt bevölkernden Ethnien vor, sodass das Kriterium der deutschen Muttersprache 

zu einem Ausschluss einer großen Zahl von Ethnien führt. Eine Rechtfertigung nach § 8 AGG 

verneinte das Gericht. Zwar ergebe sich anhand der konkreten Arbeitsaufgaben, dass die 

Tätigkeit zu einem wesentlichen Teil in Kommunikation in der deutschen Sprache besteht. 

Daraus folge jedoch keinerlei Notwendigkeit, eine deutsche Muttersprachlerin bzw. einen 

deutschen Muttersprachler einzusetzen, weil jeder Mensch, dessen Muttersprache eine 

andere als die deutsche ist, sich perfekte Kenntnisse in deutscher Schrift und Sprache anzu

eignen vermag, sofern ihm die dazu notwendigen Bildungschancen eröffnet werden.

Das ArbG Berlin sprach der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 3.900 Euro nebst 

Zinsen wegen einer Benachteiligung aufgrund der ethnischen Herkunft zu.

3.4.b  Geschlecht 

3.4.b.1 BAG, Urteil vom 28. Mai 2009 – 8 AZR 536/08: „Zur Bewerberauswahl bei 
Besetzung einer Betreuerstelle in einem Mädcheninternat“

Der Träger eines Mädcheninternats darf bei der Besetzung einer Betreuerstelle die Bewer

berauswahl auf Frauen beschränken, wenn die Tätigkeit auch zu einem nicht unerheblichen 

Teil der Arbeitszeit (25 %) mit Nachtdiensten im Internat verbunden ist. Nach Auffassung des 

BAG stellt das weibliche Geschlecht in diesem Fall eine wesentliche und entscheidende 

berufliche Anforderung i. S. v. § 8 AGG dar. Dabei steht es der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeit

geber auch frei festzu legen, welche Arbeiten am Arbeitsplatz zu erbringen sind.

Diese Entscheidung führt die bereits bestehende Rechtsprechung zu § 611 a BGB a. F. fort, 

nach der ein bestimmtes Geschlecht für die Besetzung einer Stelle unverzichtbar sein kann.

3.4.b.2 LAG SchleswigHolstein, Urteil vom 4. März 2009 – 3 Sa 410/08:  
„Zum Schutz bei sexueller Belästigung“

Der Schutz vor sexueller Belästigung, der jetzt im AGG geregelt ist, war Gegenstand einer 

Entscheidung des LAG SchleswigHolstein. 

In dieser Entscheidung wird nicht nur betont, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 

überwiegend weibliches Personal beschäftigen, eine gesteigerte Pflicht zum nachhaltigen 

Schutz vor sexueller Belästigung haben. Zugleich erfolgt auch eine erfreuliche Klarstellung 

zu den Reaktionsmöglichkeiten von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im Falle einer 

sexuellen Belästigung. Das LAG ist zu Recht nicht der Auffassung anderer Arbeitsgerichte 

gefolgt, die bei einer verbalen sexuellen Belästigung unter Berücksichtigung der Verhält

nismäßigkeit zunächst lediglich eine Abmahnung der bzw. des Belästigenden als ausrei

chende Reaktion bejaht haben (ArbG Kaiserslautern, Urteil vom 27. März 2008 – 2 Ca 

1784/07; LAG Niedersachsen, Urteil vom 29. November 2008 – 1 Sa 547/08). Diese Sicht ent

spricht nach Auffassung des LAG nicht der gebotenen Einzelfallwürdigung, die im Rahmen 

von § 12 Abs. 3 AGG vorzunehmen ist. In dem konkreten Fall sah das Gericht daher nach 

eingehender Würdigung der Umstände die ordentliche Kündigung des Belästigenden, 

statt einer Abmahnung als verhältnismäßige Reaktion auf die sexuelle Belästigung an.
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3.4.b.3 Weitere Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
12. Februar 2009 – 2 Sa 2070/08: „Zum statistischen Nachweis einer 
unmittelbaren Benachteiligung wegen des Geschlechts“ 

Zu den aufsehenerregenden Entscheidungen in 2008 gehörte ein Urteil der 15. Kammer des 

LAG Berlin-Brandenburg, das statistische Daten zur Geschlechterverteilung in der Gesamt-

belegschaft als Indiz für eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts bei 

einer Beförderung ausreichen lässt und den auf Ersatz der Vergütungsdifferenz gerichteten 

Schadensersatz entgegen der überwiegenden Auffassung für zeitlich nicht begrenzt hält 

(LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 26. November 2008 – 15 Sa 517/08). 

In ihrer Entscheidung vom 12. Februar 2009 vertritt die 2. Kammer des gleichen Gerichts zur 

Frage der Indizwirkung statistischer Daten für unmittelbare Benachteiligungen nunmehr 

eine gegenteilige Auffassung. Danach hat die Geschlechterverteilung in der Gesamtbeleg-

schaft im Verhältnis zu der Geschlechterverteilung in Führungspositionen keinen entspre-

chenden Aussagewert, weil diese nichts über die Frage der Qualifikation für und die Anzahl 

von Bewerbungen auf Führungspositionen aussagt. Beispielhaft führt die Entscheidung 

den Einzelhandel an: Aus dem hohen Frauenanteil dort könne nicht zwingend folgen, dass 

sich entsprechend viele Frauen auf Führungspositionen beworben haben und dass, wenn 

sich ihr Anteil in Führungspositionen nicht widerspiegelt, die Vermutung einer geschlechts-

spezifischen Benachteiligung gerechtfertigt wäre. 

Nach diesen unterschiedlichen Entscheidungen bleibt abzuwarten, wie das BAG die Aus-

sagekraft von Daten zur Geschlechterverteilung in unterschiedlichen Hierarchiestufen als 

Instrument zum Durchbruch der „gläsernen Decke“ wird. 

3.4.c Religion/Weltanschauung 

3.4.c.1 BAG, Urteil vom 20. August 2009 – 2 AZR 499/08: „Zur Abmahnung wegen 
religiöser Kopfbedeckung (Baskenmütze) in der Schule“ 

In einem aus NRW stammenden Fall hat eine Klägerin – die als Sozialpädagogin in einer 

Gesamtschule tätig ist – die Unwirksamkeit einer Abmahnung geltend gemacht, die ihr 

wegen ihrer religiösen Kopfbedeckung vom beklagten Land erteilt worden ist. Nachdem 

sie der Aufforderung des beklagten Landes, das von ihr zuvor getragene islamische Kopf-

tuch abzulegen, nachgekommen ist, trägt sie eine Baskenmütze, die ihre Haare vollständig 

bedeckt. 

Die gegen die Abmahnung gerichtete Klage blieb – wie auch in den Vorinstanzen – vor dem 

Zweiten Senat des Bundesarbeitsgerichts ohne Erfolg. Nach Feststellung des LAG Düsseldorf 

war die von der Klägerin getragene Baskenmütze als „religiöse Bekundung“ und nicht – wie 

die Klägerin argumentierte – als ein modisches Accessoire aufzufassen. Die Klägerin verstieß 

deshalb gegen das staatliche Neutralitätsgebot des § 57 Abs. 4 S. 1 Schulgesetz NRW. Das 

Gesetz selbst – so das Gericht – ordne die Neutralitätspflicht als wesentliche und entschei-

dende berufliche Voraussetzung im Sinne des § 8 AGG an (LAG Düsseldorf, Urteil vom 

10. April 2008 – 5 Sa 1836/07). 
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Das BAG bestätigt mit seinem Baskenmützen-Urteil, dass das im Schulgesetz NRW festge-

schriebene Verbot religiöser Bekundungen im Einklang mit dem Grundgesetz sowie den 

nationalen und europäischen Diskriminierungsverboten steht. Damit dürfte die juristische 

Auseinandersetzung, ob es muslimischen Lehrerinnen/Sozialpädagoginnen erlaubt ist, im 

Unterricht ein Kopftuch zu tragen, vorerst abgeschlossen sein. Abzuwarten bleibt aber, ob 

ein deutsches Gericht dem EuGH die Frage nach der Vereinbarkeit entsprechender schul-

gesetzlicher Regelungen mit dem in der Richtlinie 2000/78/EG vorgegebenen Benachteili-

gungsverbot wegen der Religion zur Vorabentscheidung vorlegen wird. 

3.4.c.2 Zulassung der Revision im Hamburger Diakoniefall durch BAG 
(Beschl. v. 17.6.2009 – 8 AZN 40/06) 

Das BAG hat im Hamburger Diakoniefall der Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulas-

sung der Revision stattgegeben. 

Der Fall hat folgende Vorgeschichte: 

Es geht um eine Bewerberin, die aus dem Auswahlverfahren um die Besetzung einer von 

einer Einrichtung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche ausgeschriebenen 

befristeten Stelle als „Integrationslotsin“ ausgeschlossen wurde, weil sie Muslima und kein 

Mitglied einer christlichen Kirche ist. Das Arbeitsgericht Hamburg hat der Klage der Bewer-

berin auf Entschädigung wegen religionsbedingter Benachteiligung stattgegeben und ihr 

eine Entschädigung in Höhe von drei Monatsgehältern (3.900 Euro) zugesprochen. Das 

Gericht hat vor allem darauf verwiesen, dass der „verkündungsnahe Bereich“ der Kirche 

nicht betroffen sei und deswegen keine Voraussetzung für eine zulässige unterschiedliche 

Behandlung nach § 9 Absatz 1 AGG vorliege (Urteil vom 4.12.2007 – 20 Ca 105/07). Auf Beru-

fung des Diakonischen Werkes hat das LAG Hamburg diese Entscheidung aufgehoben und 

die Klage der Bewerberin abgewiesen. Eine Revision wurde nicht zugelassen, weil die Kläge-

rin nicht dem Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle entsprochen habe (Urteil vom 

29.10.2008 – 3 Sa 15/08). 

Gegen die Nichtzulassung der Revision legte die Klägerin Beschwerde ein. Das BAG hat die 

Revision gegen die Entscheidung im Hamburger Diakoniefall zugelassen, sodass wohl bald 

eine Grundsatzentscheidung zur Auslegung des § 9 Absatz 1 AGG ergehen wird. 

3.4.d Behinderung 

3.4.d.1 BAG, Urteil vom 17. Dezember 2009 – 8 AZR 670/08: „Zur Zulässigkeit von 
Fragen nach psychischen Erkrankungen“ 

Das jüngste Urteil des BAG zum Merkmal Behinderung greift zwei kontroverse Fragen auf: 

zum einen die für die Anwendbarkeit des AGG entscheidende Frage nach der Abgrenzung 

zwischen einer Behinderung und einer Krankheit. Zum anderen, inwieweit Fragen der 

Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers nach einer Behinderung im Bewerbungsverfahren 

zulässig sind. 

Der beklagte Arbeitgeber wollte im Bewerbungsverfahren über Fragen und eine gesund-

heitliche Untersuchung herausfinden, ob der Kläger – wie von Arbeitgeberseite zu Unrecht 

vermutet wurde – an einer behandlungsbedürftigen Depression aufgrund einer „Morbus 

Bechterew“-Erkrankung leidet. 
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Im Gegensatz zur Vorinstanz stufte das BAG das vom Arbeitgeber vorgestellte Krankheits-

bild als Behinderung im Sinne des AGG, also als einen die Teilnahme am gesellschaftlichen 

Leben dauerhaft beeinträchtigenden Zustand, ein. Damit war der Schutzbereich des § 7 Abs. 

1 AGG eröffnet, der ausdrücklich auch Benachteiligungen aufgrund der bloßen Annahme 

eines Merkmals des § 1 AGG untersagt. Die Vorinstanz muss nun erneut darüber befinden, 

ob Fragen zum Gesundheitszustand nach § 8 AGG aufgrund der Anforderungen der ausge-

schriebenen Stelle gerechtfertigt sind oder ob die dadurch begründete Vermutung einer 

Benachteiligung widerlegt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass die Arbeitgeberin bzw. 

der Arbeitgeber im Einzelfall zwar ein schutzwürdiges Interesse an der wahrheitsgemäßen 

Beantwortung von Fragen zum Gesundheitszustand haben kann, eine Behinderung aber 

bei entsprechender Zumutbarkeit der möglichen Maßnahmen zur behindertengerechten 

Einrichtung des angebotenen Arbeitsplatzes keine den beruflichen Anforderungen im 

Rahmen des § 8 AGG entgegenstehende Eigenschaft ist (§ 81 Abs. 4 SGB IX). 

3.4.d.2 OLG Saarbrücken, Urteil vom 9. September 2009 – 5 U 26/09-9: 
„Zur Anfechtung eines Versicherungsvertrags wegen arglistiger Täuschung 
über eine bestehende Behinderung“ 

Das OLG Saarbrücken verneinte im Fall das Vorliegen einer Benachteiligung wegen einer 

Behinderung im Sinne des AGG, in dem eine Versicherung einen Versicherungsvertrag 

angefochten hatte, bei dessen Abschluss die Frage nach einer Behinderung wahrheitswidrig 

verneint worden war. Die Anwendbarkeit des AGG begründete es damit, dass es zur Vermei-

dung von Schutzlücken im AGG geboten sei, auch die Anfechtung eines Vertrages als „Been-

digung“ eines zivilrechtlichen Schuldverhältnisses nach § 19 Abs. 1 AGG anzusehen. Es sei 

daher nicht entscheidend, dass der Vertrag nach erfolgreicher Anfechtung so behandelt 

werde, als sei er nie geschlossen worden und damit streng genommen auch kein Ende 

haben könne. Im konkreten Fall sei die Anfechtung aber wegen der arglistigen Täuschung 

und gerade nicht wegen der Behinderung des Versicherungsnehmers erfolgt. Insoweit 

würden alle arglistig täuschenden Personen von der Versicherung gleich behandelt, eine 

Benachteiligung im Sinne des AGG liege nicht vor. 

3.4.d.3 LAG Hessen, Urteil vom 28. August 2009 – 19/3 Sa 2136/08: „Zur 
Vermutungswirkung bei unbegründeten Absagen nach § 81 Abs. 1 S. 9 SGB IX“ 

Das LAG Hessen hat die frühere Rechtsprechung (BAG, 15. Februar 2005 – 9 AZR 635/03) 

bestätigt, wonach die Unterrichtungspflicht gegenüber schwerbehinderten Bewerberinnen 

und Bewerbern nach § 81 Abs. 1 S. 9 SGB IX nach Sinn und Zweck der Vorschrift nur nach 

einer wegen der Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht durchgeführten Erörterung und 

Anhörung gemäß § 81 Abs. 1 S. 7 und 8 SGB IX besteht. Da der beklagte Arbeitgeber seine 

Beschäftigungspflicht erfüllt hatte, verstieß das Fehlen einer Begründung in der Ablehnung 

der Bewerbung des schwerbehinderten Klägers nach Auffassung des Gerichts nicht gegen 

die Verfahrensvorschriften des SGB IX und war für sich nicht geeignet, die Vermutung einer 

Benachteiligung behinderter Bewerberinnen und Bewerber zu begründen. 

Auch wenn das BAG die einschränkende Auslegung des § 81 Abs. 1 S. 9 SGB IX bislang nicht 

aufgegeben hat, so hat es deren Vereinbarkeit mit dem Ziel des Gesetzes, durch gesetzliche 

Verfahrensvorschriften einen umfassenden Behindertenschutz zu gewährleisten, in seinem 

Urteil vom 28. November 2008 (9 AZR 643/07) doch klar in Frage gestellt. Das LAG Hessen hat 
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die geäußerten Bedenken und die Erwägung, § 81 Abs. 1 S. 9 SGB IX eine allgemeine Begrün-

dungspflicht bei allen Bewerbungen schwerbehinderter Menschen zu entnehmen, leider 

nicht aufgegriffen. 

3.4.d.4 LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 2. Juni 2009 – 3 Sa 499/09 
und des VGH Mannheim, Urteil vom 4. August 2009 – 9 S 3330/08: „Zum 
Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG, wenn die Benachteiligungs-
vermutung infolge der Verletzung der Verfahrensvorschriften nach dem SGB IX 
widerlegt ist“ 

Ist der Arbeitgeberin bzw. dem Arbeitgeber die Widerlegung der durch den Verstoß gegen die 

§§ 81, 82 bzw. 95 SGB IX begründeten Vermutung einer Benachteiligung einmal gelungen, 

stellt sich die Frage, ob in dem Verstoß gegen diese Verfahrensvorschriften selbst eine eigen-

ständige und rechtfertigungsbedürftige Diskriminierung nach dem AGG gesehen werden 

kann. Besteht also ein Anspruch der schwerbehinderten Bewerberin bzw. des schwerbehin-

derten Bewerbers auf Entschädigung allein wegen der Missachtung der Schutzvorschriften 

bzw. der erlittenen Chancenbeeinträchtigung im Bewerbungsverfahren, wenn sie bzw. er 

trotz dieses Verfahrensverstoßes am Bewerbungsverfahren teilgenommen hat und aus 

nachweislich nicht diskriminierenden Gründen abgelehnt worden ist? In Fortführung der 

bisher zu dieser Frage ergangenen Rechtsprechung (LAG Hannover, 24.4.2008 – 4 Sa 1077/07, 

m. w. N.) haben das LAG Berlin und der VGH Mannheim dies erneut verneint. 

Dieses Ergebnis wird auf die frühere Rechtslage gestützt. In § 81 Abs. 2 S. 2 SGB IX a. F. sei 

eindeutig geregelt worden, dass dem Verstoß gegen die Verfahrensvorschriften nicht mehr 

als eine Indizwirkung zukommen solle. Dies habe der Gesetzgeber bei der Überführung des 

Entschädigungsanspruchs aus § 81 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB IX a. F. in § 15 Abs. 2 AGG nicht ändern 

wollen. Bedenklich erscheint diese Rechtsprechung insoweit, als Art. 5 der Richtlinie 2000/ 

78/EG die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber zu angemessenen Vorkehrungen im Interesse 

der Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für Menschen mit Behinderungen 

verpflichtet. Das Unterlassen entsprechender Vorkehrungen wird überwiegend als eigen-

ständige Form einer Benachteiligung angesehen (LAG Hannover, 24.4.2008 – 4 Sa 1077/07, 

m. w. N.). Das BAG hat die Verfahrensvorschriften nach dem SGB IX bereits als Vorkehrungen 

in diesem Sinne bezeichnet (BAG, 12. September 2006, 9 AZR 807/05). 

3.4.d.5 BAG, Urteil vom 21. Juli 2009 – 9 AZR 431/08: „Zur Widerlegung 
der Benachteiligungsvermutung nach unterbliebener Einladung eines 
Schwerbehinderten“ 

Von der Pflicht, schwerbehinderte Bewerberinnen bzw. Bewerber zu einem Vorstellungs-

gespräch einzuladen (§ 82 S. 2 SGB IX), ist der öffentliche Arbeitgeber gemäß § 82 S. 3 SGB 

nur in den Fällen befreit, in denen diesen Bewerberinnen und Bewerbern offensichtlich die 

fachliche Eignung für die ausgeschriebene Stelle fehlt. In seinem Urteil betont das BAG, dass 

das offensichtliche Fehlen der fachlichen Eignung allein nach dem in der Stellenausschrei-

bung öffentlich bekannt gegebenen Anforderungsprofil und nicht etwa auch nach intern 

aufgestellten Qualifikationsvoraussetzungen bzw. Auswahlkriterien zu beurteilen ist. Auch 

sei der Umstand, dass die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber anhand derartiger intern 

aufgestellter Maßstäbe (in diesem Fall die Abschlussnote) eine objektive, nicht auf die Behin-

derung bezogene Vorauswahl der Kandidatinnen bzw. Kandidaten für das Vorstellungsge-

spräch getroffen habe, für sich nicht geeignet, die durch den Verstoß gegen § 82 S. 2 SGB IX 

begründete Vermutung der Benachteiligung wegen der Schwerbehinderung zu widerlegen 
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(§ 22 AGG). Schon die vorgesehene Entschädigung für nicht aussichtsreiche benachteiligte 

Bewerberinnen und Bewerber in § 15 Abs. 2 S. 2 AGG zeige, dass eine Benachteiligung auch 

bei besserer Eignung der Mitbewerberinnen und Mitbewerber denkbar sei. Um die Vermu-

tung zu widerlegen, bedürfe es daher anderer Indizien, z. B. die Einladung anderer über der 

Notengrenze liegender schwerbehinderter Bewerberinnen und Bewerber. 

Das BAG hat mit seiner Entscheidung den Schutz schwerbehinderter Bewerberinnen und 

Bewerber auf ein diskriminierungsfreies Bewerbungsverfahren weiter gestärkt, indem es 

hohe Anforderungen an die Widerlegung der Benachteiligungsvermutung gestellt hat. So 

führt es seine bisherige Rechtsprechung, die jede gesetzeswidrig durch die Arbeitgeberin 

bzw. den Arbeitgeber verursachte Chancenverringerung zulasten schwerbehinderter 

Bewerberinnen und Bewerber als Anzeichen für eine angestrebte Vermeidung der Beschäfti-

gung schwerbehinderter Menschen wertet (BAG, 12. September 2006 – 9 AZR 807/05), konse-

quent fort. Auch eine objektive Vorauswahl anhand der Abschlussnote kann behinderten 

Bewerberinnen und Bewerbern ihre gesetzlich gewährleisteten Chancen nehmen und ist 

somit zur Widerlegung der Benachteiligungsvermutung ungeeignet. 

3.4.d.6 LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 2. Juni 2009 – 3 Sa 499/09: „Zur 
Anwendbarkeit der Verfahrensvorschriften nach dem SGB IX auf nicht schwer-
behinderte und ihnen nicht gleichgestellte Bewerber, bei denen aber die 
Voraussetzung einer Gleichstellung nach § 2 Abs. 3 SGB IX vorliegen“ 

Das LAG Berlin-Brandenburg hatte sich mit folgendem Fall auseinanderzusetzen: Eine 

Bewerberin, die den Arbeitgeber auf eine ihr von der Bundesagentur für Arbeit zugesicher-

te, jedoch noch nicht erfolgte Gleichstellung nach § 2 Abs. 2 SGB IX wegen ihres Grades der 

Behinderung (GdB) von 40 hingewiesen hatte, war ohne eine Prüfung, Unterrichtung bzw. 

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung nach § 81 Abs. 1 S. 1, 2, 4 und 6 SGB IX abge-

lehnt worden. 

Das Gericht bejahte eine Benachteiligungsvermutung aufgrund der Verletzung der in § 81 

Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX niedergelegten Verfahrensbestimmungen, indem es diese auch auf 

nicht schwerbehinderte und ihnen nicht gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber ab 

einem GdB von 30 anwendete. Mit Verweis auf die Rechtsprechung des BAG zur richtlinien-

konformen erweiterten Anwendung des § 81 SGB IX a. F. auf Bewerberinnen und Bewerber 

ab einem GdB von 30 (vgl. BAG, Urteil vom 3. April 2007 – 9 AZR 823/06; Urteil vom 28. Novem-

ber 2008 – 9 AZR 643/07) sieht es die unterlassene Meldung freier Stellen bei der Bundesagen-

tur für Arbeit gemäß § 81 Abs. 1 S. 1, 2 SGB IX bereits ab einem GdB von 30 als benachteiligen-

den Verfahrensverstoß an. Dies gelte allerdings nicht für die Informations- und Beteiligungs-

pflicht der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers nach § 81 Abs. 1 S. 4, 6 SGB IX, da insoweit der 

gesetzlich normierte Zuständigkeitsbereich der Schwerbehindertenvertretung nicht erwei-

tert werden könne. Im Übrigen sei ein ausreichender Schutz der behinderten Bewerberinnen 

und Bewerber über die übrigen Verfahrensvorschriften gewährleistet. 

Es bleibt abzuwarten, ob das BAG (die Revision ist anhängig unter 8 AZR 580/09) das Urteil 

bestätigen wird. Die richtlinienkonforme Ausdehnung bezog sich überwiegend auf § 81 Abs. 

2 SGB IX a. F. und weniger auf den mit der heutigen Fassung identischen § 81 Abs. 1 SGB IX a. F. 
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3.4.d.7 LAG München, Urteil vom 23. Februar 2009 – 4 Sa 256/09: „Zur kür-
zeren Laufzeit eines Altersteilzeitarbeitsvertrages bei schwerbehinderten 
Beschäftigten“ 

Das LAG München sieht mit der bisherigen Rechtsprechung (vgl. LAG Stuttgart, Urteil vom 

23. Oktober 2008 und vom 24. April 2006 – 9 Sa 46 /05 zu § 81 Abs. 1 SGB IX a. F.), in der Befris-

tung eines Altersteilzeitarbeitsvertrages auf den Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenein-

tritts selbst dann keine unzulässige Benachteiligung aufgrund einer Behinderung, wenn 

schwerbehinderte Beschäftigte aufgrund des gesetzlich vorverlegten Renteneintrittstermins 

(§ 236 a SGB VI) so nur noch einen im Vergleich zu den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern kürzeren und mit Abschlägen – im Fall in Höhe von 10,8 % – verbundenen Altersteil-

zeitarbeitsvertrag bekommen können. Selbst wenn man die an das objektive Merkmal des 

frühestmöglichen Renteneintritts anknüpfende Befristung trotz der Kompensationen 

gegenüber der Klägerin bzw. dem Kläger als mittelbar benachteiligend ansehen würde, sei 

diese zulässig. Das damit verfolgte Ziel, in sozialverträglicher Weise Neueinstellungen zu 

ermöglichen, sei sachlich gerechtfertigt und werde aufgrund der vorhandenen sozialen 

Absicherung auf angemessene Weise verfolgt. 

Gerade die Auslegung der Angemessenheit bereitet mangels entsprechender Vorgaben 

durch den Gesetzgeber oder die Rechtsprechung bei der Anwendung des AGG Schwierigkei-

ten (vgl. EuGH-Vorlage des BAG, 17. Juni 2009 – 7 AZR 112/08). Das BAG hatte die Angemessen-

heit einer ähnlichen, aber abschlagsfreien Befristung unter anderem deshalb bejaht, weil 

der Kläger seinen bisherigen Lebensstandard nahezu aufrechterhalten konnte (BAG, Urteil 

vom 27. April 2004, 9 AZR 18/03). Ob man bei Rentenabschlägen in Höhe von 10 % noch davon 

sprechen kann, dass der bisherige Lebensstandard „nahezu“ aufrechterhalten werden kann, 

erscheint dagegen durchaus fragwürdig. 

3.4.d.8 LAG Köln, Urteil vom 29. Januar 2009 – 7 Sa 980/08: „Zur Heilbarkeit des 
Verstoßes gegen die Einladungspflicht des § 81 S. 2 SGB IX“ 

Nach Auffassung des LAG Köln ist ein Verstoß gegen § 82 S. 2 SGB IX heilbar, solange er so 

rückgängig gemacht und korrigiert werden kann, dass er sich im Ergebnis nicht benach-

teiligend auswirkt. Davon sei auszugehen, wenn die zunächst benachteiligte Person – wie 

im Fall durch Wiederaufnahme des Bewerbungsverfahrens geschehen – nachträglich so 

gestellt würde, wie sie ohne das benachteiligende Ereignis von Anfang an gestellt gewesen 

wäre. 

Problematisch an dieser Entscheidung ist, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den 

bewussten Verstoß gegen § 82 Abs. 2 SGB IX als gangbaren Weg sehen könnten, um ihrer 

Einladungspflicht nur notfalls, bei entsprechender Beanstandung durch die benachteiligte 

Bewerberin bzw. den benachteiligten Bewerber nachkommen zu müssen. Solange eine 

Arbeitgeberin bzw. ein Arbeitgeber sich eine Wiederaufnahme des Bewerbungsverfahrens 

bis zum Ablauf der Frist zur Geltendmachung von Schadensersatz- und Entschädigungs-

ansprüchen nach § 15 Abs. 4 AGG offenhält und die Stelle bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

endgültig besetzt, kann sie bzw. er dieser Rechtsprechung zufolge relativ risikolos die Ein-

stellung behinderter Menschen zu vermeiden versuchen. 
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3.4.e Alter 

3.4.e.1 Verwaltungsgerichtshof Hessen, Urteil vom 28.9.2009 – 1 B 2487/09: 
„Zu Altersgrenzen im hessischen Beamtenrecht“ 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in einem Verfahren des einstweiligen Rechts-

schutzes einen anderslautenden Beschluss des VG Frankfurt aufgehoben und entschieden, 

dass die beamtenrechtlichen Regelungen in Hessen zur Altersgrenze für den Eintritt in den 

Ruhestand mit europäischem Gemeinschaftsrecht vereinbar und deshalb wirksam sind. 

Die Altersgrenze sei durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt, nämlich den Wunsch nach einer 

„günstigen Schichtung des Altersaufbaus in der hessischen Beamtenschaft“. Gleichzeitig 

trage sie dem gesellschaftlichen Konsens Rechnung, wonach ab einem bestimmten Zeitpunkt 

die älteren Beschäftigten zurücktreten müssten (und dürften), um für jüngere Kolleginnen 

und Kollegen und nachfolgende Berufsanfängerinnen und -anfänger Arbeitsplätze freizuma-

chen. Damit verfolge der Dienstherr auch ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel, das den 

im Gemeinschaftsrecht ausdrücklich genannten Zielen der Beschäftigungspolitik, des 

Arbeitsmarktes oder der beruflichen Bildung gleichwertig sei. Zudem werde auch die einzel-

ne ausscheidende Beamtin bzw. der einzelne ausscheidende Beamte nicht übermäßig belas-

tet, da sie bzw. er anstelle ihrer bzw. seiner bisherigen Bezüge Anspruch auf Ruhegehalt habe. 

3.4.e.2 BAG, Beschluss vom 18.8.2009 – 1 ABR 47/08: „Zur Begrenzung einer 
Stellenausschreibung auf Arbeitnehmer im ersten Berufsjahr“ 

Das Bundesarbeitsgericht gab dem Antrag des Betriebsrats gemäß § 17 Abs. 2 AGG i. V. m. 

§ 23 Abs. 3 Satz 1 BetrVG statt, der von dem Arbeitgeber verlangt hatte, in einer internen 

Stellenausschreibung darauf zu verzichten, ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter im ersten Berufsjahr zu suchen. Im konkreten Fall konnte der Betriebsrat durch Mitarbei-

terlisten nachweisen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ersten Berufsjahr durch-

schnittlich gut sechs bzw. 13 Jahre jünger als solche im zweiten bzw. dritten Berufsjahr 

waren. Die Begrenzung einer innerbetrieblichen Stellenausschreibung auf Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer im ersten Berufsjahr stellt damit eine nach § 3 Abs. 2 (AGG) unzulässi-

ge mittelbare Benachteiligung wegen des Alters dar, weil der Arbeitgeber auch nicht nach-

weisen konnte, dass er mit einer solchen Beschränkung ein rechtmäßiges Ziel verfolgt und 

diese zur Erreichung des Ziels angemessen und erforderlich ist. Der Arbeitgeber hatte die 

Beschränkung in der Ausschreibung wegen des niedrigeren Tarifgehalts von jüngeren 

Beschäftigten vorgenommen. Diese Kostengesichtspunkte waren nach Ansicht des Gerichts 

aber nicht ausreichend, um die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. 

3.4.e.3 BAG, Urteil vom 26. Mai 2009 – 1 AZR 198/08: „Zur Altersdifferenzierung 
in Sozialplänen“ 

Der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts gab der Klage eines Arbeitnehmers statt, der eine 

höhere Sozialplanabfindung verlangte. Nach dem Sozialplan bestimmte sich die Abfindung 

u. a. bei den „bis zu 59-jährigen“ Beschäftigten nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit, 

bei den Übrigen nach der Anzahl der bis zum 63. Lebensjahr verbleibenden Monate. Nach 

dieser Berechnung erhielten die rentennahen Jahrgänge, zu denen der beklagte Arbeitge-

ber auch den Kläger zählte, eine geringere Abfindung als die „bis zu 59“-Jährigen. Nach 
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Ansicht des Gerichts war diese Altersdifferenzierung zwar nach § 10 Satz 3 Nr. 6 AGG gerecht-

fertigt, da sie auf der nicht zu beanstandenden Beurteilung der Betriebsparteien beruhe, 

dass rentennahe Jahrgänge durch den Verlust des Arbeitsplatzes regelmäßig geringere 

Nachteile erleiden als jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Kläger sei aber 

zu Unrecht nicht den „bis zu 59-jährigen“ Beschäftigten im Sinne des Sozialplans zugeord-

net worden und habe aus diesem Grund Anspruch auf die höhere Sozialplanabfindung. 

3.4.e.4 LAG Hessen, Urteil vom 22.4.2009 – 2 Sa 1689/08: „Zur tariflichen 

Altersstaffelung“



Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hessen ist eine tarifliche Regelung, in 

der die Grundvergütung der Höhe nach Lebensaltersstufen gestaffelt wird, wegen unmittel-

barer Benachteiligung wegen des Alters i. S. d. §§ 1, 3 AGG unwirksam. 

Hintergrund des Rechtsstreits war das Verlangen eines 31 Jahre alten Angestellten des 

öffentlichen Dienstes auf Erhalt der Vergütung nach der höchsten Lebensaltersstufe der die 

Vergütung regelnden Tarifvorschriften. Nach den auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden-

den Tarifvorschriften war die Grundvergütung der Höhe nach abhängig von dem Lebens-

alter nach einer im Tarifvertrag aufgeführten Staffelung zu zahlen. Folge war, dass jüngere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei gleicher Tätigkeit eine niedrigere Grundvergütung 

erhielten als ältere Beschäftigte. 

Das Landesarbeitsgericht befand, der Arbeitnehmer habe Anspruch auf eine Vergütung 

nach der von ihm begehrten Lebensaltersstufe „nach Vollendung des 45. Lebensjahres“. 

Die nach Lebensaltersstufen gestaffelte Vergütung ist eine unmittelbare Benachteiligung 

wegen des Alters im Sinne des AGG. Eine allein altersabhängige Entlohnung, die nicht an 

eine typisierte Berufserfahrung oder zumindest an ein fortschreitendes Dienstalter anknüp-

fe, ist vor dem Hintergrund des Verbots der Ungleichbehandlung aus Altersgründen auch 

nicht gerechtfertigt. Diese Betrachtung gelte auch vor dem Hintergrund sozialer Aspekte: 

Es gebe keine Erfahrungswerte, dass in höheren tariflichen Altersstufen besondere finan-

zielle Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszugleichen wären und 

dass ein pauschaler Ansatz wie das Lebensalter ein objektiv geeignetes Differenzierungs-

kriterium sei. Zudem würde dieses Kriterium bereits berücksichtigt, da verheiratete und 

unterhaltspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohnehin bessergestellt seien. 

Rechtsfolge sei, so das Landesarbeitsgericht, dass der Arbeitnehmer gemäß der höheren 

Leistungsstufe zu vergüten sei. Nur eine Anpassung der Vergütung des klagenden Arbeit-

nehmers „nach oben“ sei geeignet, den Gleichbehandlungsanspruch des Arbeitnehmers zu 

erfüllen. 

3.4.e.5 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 19.2.2009 – 2 C 18.07: „Zur 

Höchstaltersgrenze für die Lehrerverbeamtung in Nordrhein-Westfalen“



Geklagt hatten mehrere angestellte Lehrer aus NRW gegen die abgelehnte Verbeamtung 

nach Überschreiten des 35. Lebensjahres. Die Klagen der Lehrer sind vor dem VG und OVG 

erfolglos geblieben. Mit der Revision haben die Kläger geltend gemacht, dass die Höchst-

altersgrenze gegen Verfassungsrecht und das AGG verstößt. Außerdem haben die Kläger 

gerügt, dass NRW durch verschiedene Verwaltungserlasse bei bestimmten Bewerbergrup-

pen mit Mangelfächern Überschreitungen der Höchstaltersgrenze ermöglicht hat. 
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Das BVerwG hat die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben und das beklagte Land verpflichtet, 

über die Verbeamtung der Kläger – unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts – 

erneut zu entscheiden. 

Nach Auffassung des BVerwG seien Höchstaltersgrenzen für die Übernahme in ein Beam-

tenverhältnis grundsätzlich nicht zu beanstanden. 

Jedoch sei die konkrete Ausgestaltung der hier maßgeblichen Höchstaltersgrenze durch die 

Laufbahnverordnung des Landes NRW mangelhaft und damit unwirksam. Der Gesetzgeber 

müsse die Ausgestaltung der Höchstaltersgrenze selbst regeln und dürfe dies nicht voraus-

setzungslos der Verwaltung überlassen. 

Zudem sei bei den Ausnahmen für Bewerbergruppen mit Mangelfächern der Leistungs-

grundsatz außer Acht gelassen worden. 

In einzelnen Fällen haben die Richterinnen und Richter auch eine unzureichende Berück-

sichtigung von Kindererziehungszeiten, Grundwehrdienstzeiten und Schwerbehinderun-

gen beanstandet. 

3.4.e.6 LAG Köln, Urteil vom 12.2.2009 – 7 Sa 1132/08: „Altersgrenze für 
Nachwuchswissenschaftler ist unwirksam“ 

Das LAG Köln hat entschieden, dass eine Altersgrenze von 40 Jahren für Anstellungsverträge 

mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern eine ungerecht-

fertigte Altersdiskriminierung darstellt. 

Vor dem Gericht klagte ein 1968 geborener Wissenschaftler, der seit dem 1.6.2005 auf einer 

zuletzt bis zum 30.6.2008 befristeten Stelle der beklagten Universität an seiner Habilitation 

gearbeitet und diese noch nicht fertiggestellt hatte. Nach einem Rektoratsbeschluss der 

Universität wird die Beschäftigung auf einer solchen Stelle grundsätzlich nur zugelassen, 

wenn der Arbeitsvertrag bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres, spätestens ein halbes Jahr 

danach, endet. Deshalb wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. 

Das Landesarbeitsgericht Köln hat die aufgrund der Altersgrenze erfolgte Befristung des 

Arbeitsvertrages zum 30.6.2008 wegen Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot für 

unwirksam erklärt. Die von der Universität verfügte starre Altersgrenze sei nicht angemes-

sen. Sie könne durch das von der Universität angeführte Ziel, eine Herabsetzung des Erstbe-

rufungsalters von Professorinnen und Professoren zu erreichen, nicht gerechtfertigt werden. 

Die Unwirksamkeit der Befristung hat zur Folge, dass der Vertrag gemäß § 1 Abs. 1 Satz 5 

WissZeitVG i. V. m. § 16 Satz 1 TzBfG als auf unbestimmte Zeit geschlossen gilt. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die Revision zum Bundesarbeitsgericht 

zugelassen. 
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3.4.e.7 BAG, Urteil vom 22.1.2009 – 8 AZR 906/07: „Bestätigung der Entscheidung 
des LAG Berlin-Brandenburg wegen Altersdiskriminierung im Zusammenhang 
mit dem Berliner Stellenpool“ 

Das Verfahren hatte den sog. Stellenpool zum Gegenstand, den das Land Berlin mit dem 

Stellenpoolgesetz vom 9. Dezember 2003 als Landesbehörde errichtet hatte und zu wel-

chem Landesbeschäftigte versetzt werden, die von ihrer Dienst- oder Personalstelle dem 

Personalüberhang zugeordnet worden waren. Die Auswahl der zuzuordnenden Beschäftig-

ten erfolgte aufgrund einer Verwaltungsvorschrift anhand eines Punkteschemas. Für die in 

einem Eigenbetrieb zusammengefassten Kindertagesstätten war die Auswahl auf Erziehe-

rinnen beschränkt, die am 1. Oktober 2006 das 40. Lebensjahr vollendet hatten. Die Klägerin, 

die zu diesem Stichtag älter als 40 Jahre war, wurde dem Personalüberhang zugeordnet und 

ab 1. Januar 2007 zum Stellenpool versetzt. Wegen einer unzulässigen Benachteiligung 

aufgrund ihres Alters beanspruchte sie ein angemessenes Schmerzensgeld. Das LAG Berlin-

Brandenburg hat das beklagte Land am 5.12.2007 zu einer Entschädigung i. H. v. 1.000 Euro 

wegen Altersdiskriminierung verurteilt (24 Sa 1684/07). Das BAG hat die Revision am 

22.1.2009 zurückgewiesen. Nach Auffassung des BAG hat das beklagte Land nichts dargelegt, 

was die unterschiedliche Behandlung der Klägerin wegen ihres Alters rechtfertigt. Allein die 

Berufung auf das Erfordernis der Herstellung einer ausgewogenen Personalstruktur genügte 

dazu nicht. Das beklagte Land hätte nach Auffassung des BAG vielmehr konkret darlegen 

müssen, wie diese Personalstruktur aussehen sollte, warum sie erforderlich war und wie sie 

aufgrund der vorgenommenen Personalauswahl hätte erreicht werden sollen. 

3.4.f Sexuelle Identität 

3.4.f.1 BVerfG, Beschluss vom 7. Juli 2009 – 1 BvR 1164/07: „Entscheidung zur 
Ungleichbehandlung von Ehe und Lebenspartnerschaft“ 

Das Bundesverfassungsgericht hat erstmals die Ungleichbehandlung von Ehe und einge-

tragener Lebenspartnerschaft im Bereich der betrieblichen Hinterbliebenenrente für die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes nach der Satzung der 

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für verfassungswidrig erklärt. Im 

Rahmen der Zusatzversorgung der VBL gab es keine Hinterbliebenenrente für eingetragene 

Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. Darin hat das BVerfG einen Verstoß gegen das 

Grundrecht auf Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG aus folgenden Gründen gesehen: 

Die Ungleichbehandlung von Ehepartnerinnen bzw. Ehepartnern und eingetragenen 

Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern betrifft das personenbezogene Merkmal der 

sexuellen Orientierung, ein Persönlichkeitsmerkmal, das mit denen des Art. 3 Abs. 3 GG 

vergleichbar ist. Aufgrund der Rechtsentwicklung im Europarecht und der Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte folgt hier ein besonderer Rechtferti-

gungsbedarf. 

Zur Begründung der Ungleichbehandlung reicht hier der bloße Verweis auf die Ehe und 

ihren grundgesetzlichen gebotenen besonderen Schutz nicht aus, da sich daraus kein Gebot 

herleiten lässt, andere Lebensformen gegenüber der Ehe zu benachteiligen. Hierfür bedürfe 

es vielmehr eines hinreichend gewichtigen Sachgrundes, der gemessen am jeweiligen 

Regelungsgegenstand und -ziel die Benachteiligung anderer Lebensformen rechtfertigen 

würde. 

zurück weiterInhalt
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Derartige Sachgründe, also einfachrechtliche oder tatsächliche Unterschiede zwischen 

Ehe und Lebenspartnerschaft, sind nicht erkennbar, insbesondere nicht hinsichtlich der 

Unterhaltspflichten innerhalb der Gemeinschaften bzw. nach dem Tod einer oder eines 

Unterhaltspflichtigen. Selbst der Versorgungsbedarf aufgrund von Kindererziehungszeiten, 

während der Lücken in einer Erwerbsbiographie entstehen können, ist kein Grund für eine 

Unterscheidung, da weder aus jeder Ehe Kinder hervorgehen noch in Lebenspartnerschaf-

ten keine Kinder leben würden. 

Mit dieser Entscheidung weicht das BVerfG aus diskriminierungsrechtlicher Sicht in begrü-

ßenswerter Weise von der Rechtsprechung des BGH, des BVerwG und der 1. Kammer des 

2. Senats des BVerfG ab. Sie geht deren Entscheidungen vor und bindet die genannten 

Gerichte sowie alle staatlichen Stellen. 

3.4.f.2 BAG, Urteil vom 14. Januar 2009 – 3 AZR 20/07: „Zur Hinterbliebenenrente 
bei Lebenspartnern“ 

Überlebende einer eingetragenen Lebenspartnerschaft können aus Gründen der Gleichbe-

handlung einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben, wenn für Ehegattinnen und 

Ehegatten im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung eine solche Zusage besteht. Mit 

dem „Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts“ ab 1. Januar 2005 hat der 

Gesetzgeber für eingetragene Lebenspartnerinnen bzw. Lebenspartner den Versorgungs-

ausgleich eingeführt. Damit ist in der gesetzlichen Rentenversicherung die eingetragene 

Lebenspartnerschaft der Ehe gleichgestellt. Diese rechtlich vergleichbare Situation besteht 

auch hinsichtlich der im Arbeitsverhältnis zugesagten Hinterbliebenenversorgung. Über-

lebende eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner haben daher in gleichem 

Maße wie überlebende Ehegattinnen und Ehegatten Anspruch auf Hinterbliebenenversor-

gung. In der Sache blieb die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht allerdings erfolglos, 

weil der Lebenspartner des Klägers und ehemalige Arbeitnehmer der Beklagten bereits vor 

dem 1. Januar 2005 verstorben war. Das Urteil folgt in seiner Argumentation konsequent 

den Wertungen des EuGH in der Rechtssache Maruko (Urteil vom 1.4.2008, Rs. C-267/06) zur 

unmittelbaren Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung bei vergleichbaren Situa-

tionen für Eheleute und Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. 

3.4.g Beschwerdestellen – Entschädigungsanspruch 

3.4.g.1 BAG, Beschluss vom 21. Juli 2009 – 1 ABR 42/08: „Zur Mitbestimmung des 
Betriebsrats bei Beschwerdestellen nach § 13 AGG“ 

Umstritten war bislang, ob der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 BetrVG bei der Einrichtung und 

personellen Besetzung einer Beschwerdestelle nach § 13 Abs. 1 AGG sowie bei Einführung 

und Ausgestaltung eines Beschwerdeverfahrens mitzubestimmen hat. Hier hat ein Beschluss 

des BAG jetzt Klarheit geschaffen. Danach hat der Betriebsrat bei Einführung und Ausgestal-

tung eines Verfahrens, um sich zu beschweren, ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 

BetrVG. Er kann zu diesem Zweck auch selbst initiativ werden und ein Beschwerdeverfahren 

über die Einigungsstelle durchsetzen. Dagegen hat das BAG ein Mitbestimmungsrecht bei der 

Frage verneint, wo die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Beschwerdestelle einrichtet 

und wie er sie personell besetzt. Hierbei handelt es sich um mitbestimmungsfreie organisa-

torische Entscheidungen. 

zurück weiterInhalt
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3.4.g.2 BAG, Urteil vom 22. Januar 2009 – 8 AZR 906/07: „Zum 
Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG“ 

Zu den Rechten der Beschäftigten nach dem AGG gehört nicht nur ein Anspruch auf Scha-

densersatz nach § 15 Abs. 1 AGG, sondern auch ein Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 

AGG. Die Zahlung einer angemessenen Entschädigung soll den durch eine ungerechtfertig-

te Benachteiligung erlittenen immateriellen Schaden kompensieren. 

In seiner Entscheidung von Anfang 2009 hat das BAG zu diesem Entschädigungsanspruch 

zum einen klargestellt, dass dieser Anspruch keinen schuldhaften Verstoß der Arbeitgebe-

rin bzw. des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG voraussetzt. Zum 

anderen ist nach Auffassung des Gerichts auch keine Anspruchsvoraussetzung, dass die 

Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer in ihrem bzw. seinem allgemeinen Persönlichkeits-

recht verletzt worden ist. Bei einem Verstoß der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers gegen 

das arbeitsrechtliche Benachteiligungsverbot des § 7 AGG ist grundsätzlich das Entstehen 

eines Schadens bei der Arbeitnehmerin bzw. beim Arbeitnehmer anzunehmen, der zu 

einem Entschädigungsanspruch führt. Demnach bedarf es bei einem entsprechenden 

Verstoß keiner zusätzlichen Feststellung oder Darlegung des Eintritts eines immateriellen 

Schadens. 

zurück weiterInhalt
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IV. 
Sonstige Entwicklungen 

4.1 Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen 
Deutschland 

Die EU-Kommission hat am 8. Oktober 2009 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an 

Deutschland gerichtet, in der Deutschland aufgefordert wird, die EU-Vorschriften zum 

Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Beschäftigung und Beruf (Richtli-

nie 2002/73/EG) vollständig umzusetzen. Die Kommission ist der Auffassung, dass die natio-

nalen Rechtsvorschriften nicht das in der Richtlinie geforderte Schutzniveau gewährleisten, 

da sie die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei Kündigungen nicht wie in der 

Richtlinie gefordert verbieten. 

4.2 Einstellung des „AGG-Hopper“-Archivs 

Das von einer Rechtsanwaltskanzlei betriebene sogenannte AGG-Hopper-Archiv ist durch 

die Kanzlei zum 15. August 2009 eingestellt worden. Die Kanzlei reagierte damit auf einen 

drohenden Bußgeldbescheid der zuständigen Landes-Datenschutzbehörde, die das Archiv 

zwar nicht per se für rechtswidrig hielt, jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen Modifi-

kationen verlangte. Die geforderten Änderungen hätten aber der Kanzlei zufolge dazu 

geführt, dass Aufwand und Ertrag des Archivs in einem nicht mehr vertretbaren Missver-

hältnis gestanden hätten. 

Gegen das Archiv sind von Beginn an datenschutzrechtliche Bedenken und öffentliche 

Kritik geltend gemacht worden. 

zurück weiterInhalt
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Anlage 6:  Gesamtkonzeption ADS-Forschungsreihe (Projekt 
„Forschungslücken schließen“)

 
Projekt/Kurzbeschreibung Eckdaten

Forschungsreihe „Forschungslücken schließen“ 

I   Forschungsreihe zu rechtlichen und sozialwissenschaftlichen sowie praxisbezogenen Fragestellungen im 
Themenbereich Antidiskriminierung.

I   Ziele: 
I   Verbesserung des Forschungsstands; 
I   Nutzung für den Bericht der ADS an den Bundestag 
I   sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Handreichungen für Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber, 

Beschäftigtenvertretungen und Betroffene).
I   Die Forschungsreihe umfasst die Vergabe von 15 Expertisen (siehe Nr. 1–15) sowie die finanzielle Förderung eines 

Projektes im Rahmen einer Zuwendung (siehe Nr. 16).
I   Die Ergebnisse werden auf einer Fachveranstaltung im September 2010 vorgestellt und diskutiert.

I   Laufzeit: Herbst 2009–Herbst 2010

1. Mittelbare Diskriminierung und das AGG 
I   Analyse der weitgehend ungeklärten Fragen zum Verbot der mittelbaren Diskrimi-

nierung, insbesondere Auseinandersetzung mit den möglichen dogmatischen 
Fragen und Schwierigkeiten, die im Rahmen der Prüfung einer mittelbaren Diskrimi-
nierung auftreten können.

I   Fokus auf alle AGG-Diskriminierungsgründe.

Abgabe: erfolgt

Auftragnehmerin: 
Prof. Dr. Ute Sacksofsky

2. Organisationspflichten von Arbeitgebenden
I   Klärung der bisher in der wissenschaftlichen Literatur und Recht sprechung wenig 

berücksichtigten Fragen zu Organisationspflichten der Arbeitgeberin/des Arbeit-
gebers, die sich aus dem AGG ergeben. 

Abgabe: erfolgt

Auftragnehmerin:
Prof. Dr. Marlene Schmidt

3. Diskriminierung aufgrund des Alters 
I   Interdisziplinäre Expertise zum Forschungsstand bei Altersdiskriminierung sowie 

zu weitgehend ungeklärten Fragen zum Benachteili gungsverbot aufgrund des Alters 
(Analyse der Rechtsprechung, Instrumente rechtlich zulässiger Ungleichbehand-
lung). 

Abgabe: erfolgt

Auftragnehmer:
Dr. Felipe Temming 
(Rechtswissenschaftliche 
Fakultät, Uni Köln); 
Prof. Dr. Klaus Rothermund  
(Lehrstuhl Allg. Psychologie, 
Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena)

4. Beschwerderecht und Beschwerde stelle nach § 13 AGG
I   Analyse zu den Fragen der Benennung und Einrichtung von Beschwerdestellen im 

Sinne des § 13 AGG sowie zu möglichen Verfahrensordnungen und Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrats.

Abgabe: erfolgt

Auftragnehmerinnen: 
Anne Kobes,
Doris Liebscher

5.  Mehrfach-, mehrdimensionale und intersektionale Diskriminierung im Rahmen 
des AGG (rechtstheoretisch)

I   Untersuchung des nationalen und internationalen Forschungsstands mit Bezug auf 
AGG, theore tische Verortung und Analyse rechtsdogmatischer Problematiken.

Abgabe:  
31. März 2010

Auftragnehmer: Lehrstuhl 
Prof. Dr. Baer, HU Berlin

6.  Mehrfach-, mehrdimensionale und intersektionale Diskriminierung im Rahmen 
des AGG (empirisch)

I   Auswertung von Interviews Betroffener und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern von 
Beratungs stellen zum Thema Mehrfachdiskriminierung, Überprüfung von Definitio-
nen und Geeignetheit rechtlicher Regelungen.

Abgabe: 
30. August 2010

Auftragnehmer: 
Hochschule Esslingen,
Fachhochschule Frankfurt 
am Main
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7.  Positive Maßnahmen zur Verhinderung oder zum Ausgleich bestehender Nach-
teile i. S. d. § 5 AGG

I   Es besteht Forschungsbedarf vor allem hinsichtlich der AGG-Diskriminierungsgründe 
jenseits der Kategorie Geschlecht.

I   Ziel: umfassende rechtliche Analyse möglicher positiver Maßnahmen in den Berei-
chen Beschäftigung und Beruf sowie im Zivilrecht zur Verhinderung oder zum 
Ausgleich bestehender Nachteile i. S. d. § 5 AGG, inkl. Handlungsempfehlungen.

Abgabe: 
16. April 2010

Auftragnehmer: 
Law and Society Institut  
(LSI; Berlin),
Institut für interdiszi pli näre 
Rechts forschung, HU Berlin

8. Rechtsvergleich der europäischen Systeme zum Antidiskriminierungsrecht
I   Die Studie soll unterschiedliche Umsetzungsmodelle einzelner auszuwählender 

Mitgliedstaaten in den Blick nehmen, die stellvertretend für einen bestimmten Typus 
der Umsetzung stehen (bspw. hinsichtlich einer engeren oder weiteren Bindung an 
die Vorgaben der Richtlinien).

I   Erörterung der rechtlichen Umsetzung der verschiedenen Regelungsbereiche, 
I   Analyse der gericht lichen Adaption und praktischen Auswirkungen.

Abgabe: 
30. April 2010

Auftragnehmerin: 
Frau Prof. Dr. Martina 
Benecke 

9. Die Anwendbarkeit von Testing-Verfahren i. R. d. Beweislast, § 22 AGG
I   Erforschung bislang noch nicht untersuchter Fragen der rechtlichen Voraussetzun-

gen sowie Nutzen und Risiken von Testing-Verfahren beispielsweise in den Bereichen 
Stellenbewerbung, Wohnraum suche oder Gaststätten- und Diskothekenbesuche. 

I   Die Klärung soll durch eine umfassende rechtliche Analyse sowie die Untersuchung 
von nationalen und internationalen Erfahrungen und möglichen Ansätzen der 
praktischen Umsetzung erfolgen. 

Abgabe: 30. April 2010

Auftragnehmer: 
Alexander Klose (Rechts-
soziologe, FU und HU Berlin)

10.  Benachteiligungsverbot und Rechtfertigungsgründe beim Abschluss privat-
rechtlicher Versicherungen (§ 19 Abs. 1 AGG, § 20 Abs. 2 AGG)

I   Das Ziel der zu vergebenden Expertise besteht darin, Möglichkeiten aufzu zeigen, die 
zu einem Interessenausgleich im Spannungsfeld von individueller Risikoprüfung und 
elementarem Versicherungsschutz in der Praxis führen können:

I   u. a. Aufarbeitung der nationalen und europäischen Rechtsprechung sowie der bisher 
veröffentlichten Literatur, 

I   Hauptaugenmerk auf den Diskriminierungsgründen Behinderung, Alter, Geschlecht 
und sexuelle Identität.

Abgabe: 
30. April 2010

Auftragnehmer:
Prof. Dr. Armbrüster

11.  Benachteiligungen im zivilen Rechtsverkehr von Menschen mit Behinderun gen, 
für die nach § 1896 BGB eine Betreuerin/ein Betreuer bestellt ist 

I   Die Anordnung einer Betreuung hat de facto Auswirkungen auf die Ausübung der 
rechtlichen Handlungsfähigkeit. Die Expertise widmet sich diesen Fallkonstellationen 
und deren rechtlicher Einordnung und Bewertung unter dem Gesichtspunkt des 
zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots des AGG.

Abgabe: 
30. Juni 2010

Auftragnehmer:
Anne Köbes, Susette Jörk

12. Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen im Kontext Arbeitsleben
I   Diskriminierung aufgrund einer islamischen Religionszugehörigkeit ist in Deutsch-

land bisher kaum erforscht.

Ziele der Expertise: 
1)    Überblick über sozialwissenschaftliche Forschungserkenntnisse und Erarbeitung 

zielgruppenspezifischer Handlungsvorschläge. 
2)  Darstellung und Diskussion von Handlungsmöglichkeiten nach dem AGG sowie von 

Herausforderungen, die sich aus dem AGG sowie aus ungeklärten Rechtsfragen 
ergeben. 

Abgabe: 
1. August 2010

Auftragnehmer:
Prof. Dr. Frings,
Mario Peucker

13.  Benachteiligungen nach den Regelungen des AGG von Menschen mit Behinde-
rung beim Zugang zu Dienstleistungen privater Unternehmen

I   Die Expertise widmet sich alltäglichen Diskriminierungs erfahrungen von Menschen 
mit Behinderungen, insbesondere beim Zugang zu Dienstleistungen privater Unter-
nehmen; hierzu gibt es bisher nur wenig Forschung. 

I   Im Rahmen eines sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekts sollen Grundlagen-
erkenntnisse generiert werden.

Vergabeverfahren läuft

14. Benachteiligung von TransPersonen insbesondere im Arbeitsleben
I   Klärung des rechtlichen und soziologischen Kontexts sowie bisher unzureichend 

geklärter Frage stellungen.

Vergabeverfahren läuft

15.  Diskriminierung im Bildungs bereich – unter besonderer Berücksichtigung 
struktureller Diskriminierungen

I   Geplant ist die umfassende sozialwissenschaftliche und rechtswissenschaftliche 
Erforschung einzelner Fragen zum Thema Diskriminierung im Bereich Bildung.

Vergabe für Sommer 2010 
vorgesehen 

16.  Kampagne zu Gewaltbetroffenheit und Diskriminierungserfahrungen von 
lesbischen/bisexu ellen Frauen und transidenten Menschen in Deutschland

I   Förderung einer quantitativen Untersuchung zu Diskriminierungs erfahrungen von 
lesbischen, bisexuellen Frauen und transidenten Menschen (im Rahmen einer Kam-
pagne zum o. g. Thema).

I   Besonderer Schwerpunkt: Untersuchung merkmalsübergreifender Diskriminierun-
gen bzw. Mehrfachdiskriminierungen.

(Zuwendung)

Laufzeit: Sept. 2009–2011

Zuwendungsempfängerin: 
Lesbenberatung Berlin
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